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1. 
Vierte Änderung der Rahmenprüfungsordnung 

der Leuphana Universität Lüneburg für die  
Bachelor- und Master-Studiengänge, mit denen 
die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 

werden 
 

Der Senat der Leuphana Universität hat am 19.02.2014 gem. § 41 
Abs. 1 Satz 2 NHG die nachfolgende vierte Änderung der Rahmen-
prüfungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für die Ba-
chelor- und Master-Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen 
für ein Lehramt vermittelt werden, vom 19. November 2008 
(Leuphana Gazette Nr. 04/09 vom 23. März 2009), zuletzt geän-
dert am 16. Mai 2012 (Leuphana Gazette 06/12 vom 12. Juli 
2012) beschlossen. Das Präsidium hat diese Änderung am 
20.02.2014 gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b) NHG genehmigt.  
 
 

A B S C H N I T T  I  
 

Die Rahmenprüfungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge, mit denen die Voraus-
setzungen für ein Lehramt vermittelt werden, wird wie folgt geän-
dert:  
 
1. In § 4 Abs. 3 werden im ersten Satz hinter den Worten „… 

für das Lehramt an“ die Worte „Grundschulen, das Lehramt 
an Haupt- und Realschulen, sowie das Lehramt an“ einge-
fügt. 
 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 wird unter dem dritten Spiegelstrich „- den 

bildungswissenschaftlichen Professionalisierungsbe-
reich mit 45 Credit Points (einschließlich Praktika),“ die 
Zahl „45“ gestrichen und durch die Zahl „55“ ersetzt. 
Unter dem vierten Spiegelstrich „- das Komplementär-
studium mit 15 Credit Points“ wird die Zahl „15“ ge-
strichen und durch die Zahl „5“ ersetzt. 

b) Abs. 6 wird wie folgt neu eingefügt:  
„(6) Die beiden Master-Studiengänge „Lehramt an 
Grundschulen“ sowie „Lehramt an Haupt- und Real-
schulen“ gliedern sich wie folgt in: 
- zwei Unterrichtsfächer (gem. Abs. 7 und 8) mit einem 

Umfang von je 15 Credit Points, 
- den bildungswissenschaftlichen Professionalisie-

rungsbereich mit 20 Credit Points, 
- einer Praxisphase mit dem Umfang von 30 Credit 

Points 
- einem Projektband mit dem Umfang von 15 Credit 

Points 
- die Master-Arbeit mit 25 Credit Points 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.“ 

c) Abs. 7 wird wie folgt neu eingefügt: 
 „(7) Für das Lehramt an Grundschulen muss mindes-
tens eines der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder 
Mathematik sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer 
kann auch Evangelische Religion, Kunst, Musik, Politik, 
Sachunterricht oder Sport gewählt werden.“ 

d) Abs. 8 wird wie folgt neu eingefügt: 
„Für das Lehramt an Haupt- und Realschulen muss 
mindestens eines der Unterrichtsfächer Deutsch, Eng-
lisch oder Mathematik sein. Neben einem dieser Unter-
richtsfächer kann auch Biologie, Chemie, Evangelische 

Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt wer-
den. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können Biolo-
gie und Chemie gewählt werden.“ 

e) Der bisherige Absatz 6 erhält die Nummer „(9)“. 
f) Der bisherige Absatz 7 erhält die Nummer „(10)“. 
g) Der bisherige Absatz 8 erhält die Nummer „(11)“. 
h) Der bisherige Absatz 9 erhält die Nummer „(12)“. 
i) Im neuen Abs. 12 werden unter dem zweiten Spiegel-

strich hinter den Worten „- in den Master-
Studiengängen für das Lehramt an“ die Worte „Grund-
schulen, das Lehramt an Haupt- und Realschulen, so-
wie das Lehramt an“ eingefügt. 

 
3. Der „§ 6a Erweiterungsfach“ wird wie folgt geändert: 

a) Der Paragraph wird umbenannt in „§ 7 Erweiterungs-
fach“. 

b) In Abs. 1 wird der Aufzählung    
„a) Berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik 
b) Berufliche Fachrichtung Wirtschaftspädagogik 
c) Evangelische Religion 
d) Mathematik 
e) Musik 
f) Sport“ 
der Punkt „g) Chemie“ hinzugefügt. 

 
4. Der „§ 7 Orientierungsphase“ wird vollständig gestrichen. 
 
5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden hinter dem Datum „14. März 2008“ 
sowie hinter dem Datum „02. Juni 2009“ jeweils die 
Worte „in der jeweils gültigen Fassung“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 wird der zweite Satz gestrichen und wie folgt 
ersetzt: „Die Regelstudienzeit eines kompletten Teilzeit-
studium bis zum Abschluss des Masters beträgt in den 
beiden Master-Studiengängen „Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen“ sowie „Lehramt an Realschulen“ vier 
Semester, in den Master-Studiengängen „Lehramt an 
Grundschulen“, „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ 
„Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaften“ und „Lehramt an Berufs-
bildenden Schulen - Fachrichtung Sozialpädagogik“ 
acht Semester.“ 

c) Abs. 3 wird komplett gestrichen. 
d) Abs. 4 wird komplett gestrichen. 
e) Der bisherige Absatz 5 erhält die Nummer „(3)“. 
f) Im neuen Abs. 3 wird hinter den ersten Satz der folgen-

de Satz eingefügt: „Hiervon ausgenommen sind die 
Master-Arbeit, sowie die Praxisphase.“ 

g) Der bisherige Absatz 6 erhält die Nummer „(4)“. 
 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 4 wird der letzte Satz „Bei einer Gruppenprüfung 

ist die Dauer angemessen zu reduzieren.“ geändert in 
„Bei einer Gruppenprüfung ist die Dauer pro Prüfling 
angemessen zu reduzieren, wobei die Dauer je Prüfling 
15 Minuten nicht unterschreiten soll.“. 
Außerdem werden folgende Sätze ergänzt: „Die wesent-
lichen Themen, der Verlauf der Prüfung sowie die tra-
genden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von allen Prüfen-
den und Beisitzenden zu unterschreiben.“. 

b) Absatz 20 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(20) Alle schriftlichen Arbeiten gem. Abs. 16 Satz 1 
sind in schriftlicher und zusätzlich in elektronischer 
Form abzugeben. Zur Überprüfung der Eigenständigkeit 
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der Prüfungsleistung sind Prüfende und Verfasserinnen 
und Verfasser berechtigt, die Arbeit mit pseudonymi-
sierten Daten der Verfasserin oder des Verfassers ver-
dachtsunabhängig einem beauftragten Plagiatserken-
nungsanbieter zur Plagiatskontrolle zuzuleiten. Die Da-
ten werden unverzüglich, spätestens aber nach drei Mo-
naten, vom Plagiatserkennungsanbieter gelöscht.“. 

c) Der bisherige Absatz 20 erhält die Nummer „(21)“. 
  

7. § 14 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 werden im ersten Satz im Abschnitt „dass sie 

z.B. wegen länger andauernder körperlicher Behinde-
rung nicht in der Lage sind,“ die Worte „körperlicher 
Behinderung“ gestrichen und durch die Worte „physi-
scher oder psychischer Einschränkung“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird im letzten Satz „Nahe Angehörige sind 
Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe und Lebenspartner.“ hin-
ter „Eltern,“ das Wort „Geschwister,“ ergänzt. 
 

8. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 7 werden im ersten Satz in der Aufzählung hinter 

den Worten „Professionalisierungsbereich, ggf. die be-
rufliche Fachrichtung,“ die Worte „ggf. die Praxisphase, 
ggf. das Projektband,“ ergänzt. 

b) In Abs. 9 wird im ersten Satz vor den Worten „der Note 
der Master-Abschlussprüfung.“ Das Wort „ggf.“ einge-
fügt. 

 
9. In § 20 Abs. 2 wir der Aufzählungspunkt a) komplett gestri-

chen. Aus dem bisherigen Aufzählungspunkt „b“ wird „a“. 
Aus dem bisherigen Aufzählungspunkt „c“ wird „b“. Aus 
dem bisherigen Aufzählungspunkt „d“ wird „c“.  
In Abs. 4 wird in der Aufzählung unter Punkt d) vor den Wor-
ten „die mündliche Abschlussprüfung das Wort „ggf.“ ein-
gefügt. 
 

10. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1 bis 7 werden vollständig gestrichen. 
b) Absatz 1 wird wie folgt neu eingefügt: 

„(1) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und berufsprak-
tische Tätigkeiten in demselben oder einem verwandten 
Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsfeststellung 
angerechnet. Die Anerkennung erfolgt von Amts wegen.“  

c) Absatz 2 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(2) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und berufsprak-
tische Tätigkeiten in einem anderen Studiengang wer-
den angerechnet, wenn sich die auf Grund der an der 
Leuphana Universität in einem Modul vermittelten Kom-
petenzen, Inhalte, Anrechnungspunkte und Prüfungsan-
forderungen von denjenigen eines Moduls aus einem 
anderen Studiengang, für das die Anrechnung bean-
tragt wird, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist ei-
ne Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 
der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums 
und den Zweck der Prüfungen nach § 2 vorzunehmen. 
Ein Antrag auf Anerkennung mit den entsprechenden 
Kompetenznachweisen ist gem. Abs. 9 an den zuständi-
gen Prüfungsausschuss zu stellen.“ 

d) Absatz 3 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(3) Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die Studie-
rende innerhalb von Studierendenaustausch- oder Stu-
dierendenmobilitätsprogrammen oder an einer Hoch-
schule eines Vertragsstaates des Übereinkommens über 
die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbe-

reich in der europäischen Region erbringen, werden an-
erkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den 
an der Leuphana Universität Lüneburg zu erbringenden 
entsprechenden Prüfungsleistungen bestehen. Ein An-
trag auf Anerkennung mit den entsprechenden Kompe-
tenznachweisen ist gem. Abs. 9 an den zuständigen 
Prüfungsausschuss zu stellen.“ 

e) Absatz 4 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(4) Die Beweislast für die Geltendmachung wesentli-
cher Unterschiede bzw. fehlender Gleichwertigkeit liegt 
bei der Leuphana Universität Lüneburg. Für die Feststel-
lung wesentlicher Unterschiede von Studienzeiten und 
Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind 
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschul-
rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maß-
gebend. Die Hochschule muss in der Datenbank der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
der Kultusministerkonferenz mit dem Status H+ ge-
kennzeichnet sein. Soweit Vereinbarungen nicht vorlie-
gen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt 
wird, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss, 
ob wesentliche Unterschiede festzustellen sind. Zur Auf-
klärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellung-
nahme der ZAB der Kultusministerkonferenz eingeholt 
werden. Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf 
Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hoch-
schulen, insbesondere im Rahmen des European Credit 
Transfer System (ECTS), sind zu beachten.“ 

f) Absatz 5 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(5) Leistungen aus einer abgeschlossenen Ausbildung 
an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie oder 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufs-
akademie können anerkannt werden. Die Entscheidung 
hierüber trifft der zuständige Prüfungsausschuss.“ 

g) Absatz 6 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(6) Für Studienzeiten und Prüfungsleistungen in staat-
lich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend.“ 

h) Absatz 7 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(7) Bei Anerkennung einer Prüfungsleistung wird je-
weils die Anzahl der erreichten Credit Points festgelegt. 
Die Noten werden - soweit die Notensysteme vergleich-
bar sind – übernommen. Noten aus einem nicht ver-
gleichbaren linearen Notensystem werden nach der bay-
erischen Formel umgerechnet und in die Berechnung der 
Gesamtnote einbezogen. Bei der Anerkennung von Prü-
fungsleistungen mit anderen nicht vergleichbaren No-
tensystemen, die innerhalb von Studierendenaustausch- 
oder Studierendenmobilitätsprogrammen erworben wur-
den, werden die Noten nach der Umrechnungstabelle 
der Leuphana Universität Lüneburg gem. Anlage 12 in 
der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung 
festgesetzt. Bei anderen als den in S. 2-4 genannten 
Fällen wird die Prüfungsleistung unbenotet mit dem 
Vermerk „bestanden” aufgenommen. Bei anzurechnen-
den Prüfungsleistungen werden Fehlversuche mit über-
nommen. Anerkannte Prüfungsleistungen werden im 
Zeugnis gekennzeichnet.“ 

i) Absatz 8 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(8) Prüfungsleistungen, die älter als zehn Jahre sind, 
werden nicht anerkannt.“  

j) Absatz 9 wird wie folgt neu eingefügt: 
„(9) Über die Anrechnung gem. Abs. 2 und 3 entscheidet 
der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag der oder 
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des Studierenden. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der 
Prüfungsausschuss einen mit einer Begründung verse-
henen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.“ 
 

11. § 26 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird hinter den Worten „Transcript of 

Record“ das Wort „Zertifikate“ ergänzt. 
b) In Abs. 4 werden im letzten Satz die Worte „die Orientie-

rungsphase oder“ gestrichen. 
c) In Abs. 6 wird „§6a“ durch „§7“ ersetzt. 
d) In Abs. 6 wird „Anl. 8“ durch „Anlage 11“ ersetzt. 

 
12. § 27 wird wie folgt neu eingefügt: 

„§ 27 Gender-Diversity-Zertifikat 
(1) Im Verlauf des Bachelor-Studiums können Studierende 
ein Gender-Diversity Zertifikat erwerben. Das Zertifikat weist 
den Erwerb von Gender-Diversity Kompetenzen aus, die Gen-
der-Diversity Wissen, Analyse- und Methodenfähigkeiten be-
inhalten. Das Zertifikat umfasst 20 CP. 
(2) Diese 20 CP werden im Rahmen des Komplementärstudi-
ums bzw. als „weitere Zusatzleistungen“ gemäß §6 Abs. 12 
erbracht. Näheres regelt Anlage 8 zur Rahmenprüfungsord-
nung für den Leuphana Bachelor vom 19. März 2008 in der 
jeweils geltenden Fassung.“ 
 

13. § 28 wird wie folgt neu eingefügt: 
„§ 28 Zertifikat – Deutsch als Zweitsprache 
(1) Im Verlauf des Studiums können Studierende ein Zertifi-
kat „Deutsch als Zweitsprache‘‘ (DaZ-Zertifikat) erwerben. 
Das Zertifikat umfasst 10 CP.  
(2) Diese 10 CP werden in Form von „weiteren Zusatzleis-
tungen“ gemäß §6 Abs. 12. Näheres regelt die fachspezifi-
sche Anlage dieser Ordnung.  
 

14. § 29 wird wie folgt neu eingefügt: 
„§ 29 Übergangsregelung 
(1) Die Neuregelung des § 6 Abs. 1, nach der im „Lehren und 
Lernen“ (BA) mehr CP im Professionalisierungsbereich zu 
erwerben sind, gilt erst für Studierende, die ihr Studium ab 
dem 01. Oktober 2014 beginnen. 
(2) § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 4 und 5 gelten für Studierende, die 
ihr Studium vor dem WS 2014/15 aufgenommen haben, bis 
zum Ende des WS 2016/17 weiterhin fort und treten danach 
außer Kraft.“ 
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2. 
Neubekanntmachung  

der Rahmenprüfungsordnung der Leuphana 
Universität Lüneburg für die Bachelor- und 

Master-Studiengänge, mit denen die  
Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden unter Berücksichtigung der ersten  
Änderung vom 21.04.2010 und der zweiten  
Änderung vom 13.07.2011 und der dritten  
Änderung vom 16.05.2012 und der vierten  

Änderung vom 19.02.2014 
 
 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachste-
hend den Wortlaut der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- 
und Master-Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein 
Lehramt vermittelt werden vom 19. November 2008 (Leuphana 
Gazette Nr. 4/09 vom 23. März 2009) in der nunmehr geltenden 
Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 21. Ap-
ril 2010 (Leuphana Gazette 7/10 vom 8. Juni 2010), der zweiten 
Änderung vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 18/11 vom 6. 
September 2011) und der dritten Änderung vom 16. Mai 2012 
(Leuphana Gazette Nr. 06/12 vom 12. Juli 2012) und der vierten 
Änderung vom 19.02.2014 (Leuphana Gazette Nr. 3/14 vom 
28.03.2014) sowie redaktioneller Änderungen, die den Inhalt nicht 
verändern, bekannt.  
 
Inhaltsverzeichnis 
§1 Geltungsbereich 
§2 Ziele des Studiums 
§3 Akademische Grade 
§4 Regelstudienzeiten und Studienumfang 
§5 Modularisierung 
§6 Gliederung des Studiums, Fächerkombinationen 
§7 Erweiterungsfach 
§8 Teilzeitstudium 
§9 Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots 
§10 Prüfungsausschuss 
§11 Prüfende und Beisitzende 
§12 Prüfungsleistungen 
§13 Prüfungsleistungen und der Erwerb von Credit Points 
§14 Nachteilsausgleich 
§15 Anmeldungs- und Zulassungsverfahren zu Prüfungsleis-

tungen, Modulprüfungen, zur Bachelor- und Masterarbeit 
sowie zur mündlichen Master-Abschlussprüfung 

§ 15a Termine und Abgabefristen für Prüfungsleistungen 
§16 Bachelor-/Master-Arbeit 
§17 Mündliche Master-Abschlussprüfung 
§18 Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung und Gewich-

tung von Noten 
§19 Wiederholung von Prüfungen 
§20 Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-/Master-Prüfung 
§21 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen  
§22 Öffentlichkeit 
§23 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ungültigkeit der Ba-

chelor-/Master-Prüfung 
§24 Widerspruchsverfahren 
§25 Einsicht in die Prüfungsakte 
§26 Zeugnis, Bachelor-/Master-Urkunde, Diploma Supplement,  

Transcript of Records, Zertifikate 
§27 Gender-Diversity-Zertifikat 

§28 Zertifikat – Deutsch als Zweitsprache 
§29 Übergangsvorschrift 
§30 Inkrafttreten 
 
Teil I 
Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Diese Rahmenprüfungsordnung (RPO) enthält die allgemeinen 
Regelungen über Ablauf und Verfahren der studienbegleitenden 
Prüfungen der Bachelor- und konsekutiven Master-Studiengänge, 
mit denen an der Leuphana Universität Lüneburg die Vorausset-
zungen für ein Lehramt vermittelt werden. In den fachspezifischen 
Anlagen sind die Inhalte und Anforderungen der Bachelor- und 
Master-Programme im Einzelnen geregelt. 
 

§ 2  
Ziele des Studiums 

(1) Das Studium der gestuften Bachelor- und Master-
Studiengänge soll die Studierenden unter Berücksichtigung der 
Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt befähigen, 
sich die erforderlichen fachwissenschaftlichen/fachdidaktischen 
und pädagogischen/psychologischen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden so anzueignen, dass sie wissenschaftlich reflektieren, 
fachlich und pädagogisch fundiert urteilen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse kritisch einordnen und in ihren Praxisfeldern verant-
wortlich handeln können. 
(2) Im Bachelor-Studium werden die grundlegenden Methoden, 
Fragestellungen und Theorien des bildungswissenschaftlichen 
Professionalisierungsbereiches, der Fachwissenschaften und der 
Fachdidaktiken vermittelt. Die Bachelor-Prüfung führt zum ersten 
berufsqualifizierenden wissenschaftlichen Abschluss des Studi-
ums. Eine Lehramtsqualifikation besteht nicht. 
(3) Im Master-Studium sollen die im Studium der Bachelor-Phase 
erworbenen Qualifikationen im Sinne zunehmender Komplexität 
weiter vertieft und ergänzt werden. Die Studierenden sollen in der 
Lage sein, im Rahmen von Schule und Unterricht fachliche Zu-
sammenhänge zu überblicken, wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Methoden anzuwenden und ihre Bedeutung und Reichweite 
für die Lösung schulpraktischer sowie wissenschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Problemstellungen zu bewerten. Mit einem erfolg-
reichen Master-Abschluss werden die fachlichen Voraussetzungen 
für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erworben. 

 
§ 3  

Akademische Grade 
(1) Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelor-Studiums wird 
von der zuständigen Fakultät der akademische Grad „Bachelor of 
Arts (B. A.)“ verliehen.  
 
(2) Nach erfolgreichem Abschluss des Master-Studiums wird von 
der zuständigen Fakultät der akademische Grad „Master of Edu-
cation (M. Ed.)“ verliehen. 

 
§ 4  

Regelstudienzeiten und Studienumfang 
(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss eines Bachelor-
Studiums beträgt sechs Semester. Für einen erfolgreichen Ab-
schluss sind mindestens 180 Credit Points erforderlich.  
(2) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss der Master-
Programme für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, sowie 
für das Lehramt an Realschulen beträgt zwei Semester. Für einen 
erfolgreichen Abschluss sind mindestens 60 Credit Points erfor-
derlich. 
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(3) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss der Master-
Programme für das Lehramt an Grundschulen, das Lehramt an 
Haupt- und Realschulen, sowie das Lehramt an Berufsbildenden 
Schulen beträgt vier Semester. Für einen erfolgreichen Abschluss 
sind mindestens 120 Credit Points erforderlich.  
(4) Bachelor- und Master-Studium bestehen aus Modulen, die 
nach Maßgabe des jeweiligen Studienprogramms praktische Stu-
dienphasen einschließen. 
(5) In der Regel sollen, entsprechend dem European Credit Trans-
fer System (ECTS), pro Semester im Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlbereich in 900 Stunden erforderlicher Arbeitszeit (Workload) 
30 Credit Points erworben werden, für ein Studienjahr 60 Credit 
Points. Ein Credit Point entspricht einem studentischen Arbeits-
aufwand von 30 Stunden. 
(6) Die einem Modul zugeordneten Credit Points werden erworben, 
wenn die Modulprüfung bestanden ist. Credit Points kennzeichnen 
den studentischen Arbeitsaufwand für ein Modul, der in der Regel 
notwendig ist, um die Anforderungen zu erfüllen und die Lernziele 
zu erreichen. Dazu gehören die Präsenzzeit/Kontaktstunden (in 
Vorlesungen, Seminaren, Projekten, Praktika und sonstigen Lehr-
veranstaltungen, die zu dem Modul gehören) sowie die Selbstlern-
zeit (Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffs, die Vorbereitung und 
Ausarbeitung von eigenen Beiträgen, die Vorbereitung auf und die 
Teilnahme an Prüfungen). 
(7) Ein Modul besteht in der Regel aus 5 Credit Points. In begrün-
deten Fällen kann das Modul auch 10 oder 15 Credit Points um-
fassen. Für die Bachelor- und Master-Arbeit werden die Credit 
Points entsprechend der Arbeitszeit ausgewiesen (§ 6). 

 
§ 5  

Modularisierung 
(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfas-
sung von Gebieten zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in 
sich abgeschlossenen, didaktisch sinnvollen und mit Leistungs-
punkten (Credit Points) versehenen abprüfbaren Einheiten. 
(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den 
Lehrveranstaltungen, die im Rahmen eines Moduls zu erbringen 
sind, deren unterschiedlichen Lehr- und Lernformen sowie ihre 
Vor- und Nachbereitungszeit voraus. Ein Modul kann sich aus ver-
schiedenen Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Dies können 
sein:  
 Vorlesungen (V), sie dienen der Darstellung größerer Zu-

sammenhänge und der Systematisierung theoretischen Wis-
sens. In ihnen werden abgegrenzte Stoffgebiete unter Heranzie-
hung neuer Forschungsergebnisse in übersichtlicher Form dar-
gestellt.  

 Übungen (Ü), sie sind begleitende Veranstaltungen, in de-
nen vor allem Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelt 
werden. Die selbstständige Lösung von Übungsaufgaben zum 
Vorlesungsstoff und die Diskussion der Lösungen stehen in ih-
rem Mittelpunkt. 

 Seminare (S), sie dienen der Vertiefung ausgewählter The-
menkomplexe. Die Studierenden erhalten Themen zur selbst-
ständigen Bearbeitung und halten beispielsweise ein Referat 
darüber. 

 Projekte (Pro) dienen zur Durchführung praktischer, empiri-
scher und theoretischer Arbeiten. Problemstellungen werden im 
Team bearbeitet, dokumentiert und präsentiert. 

 Praktika (Pra) dienen zur Durchführung praktischer Arbeiten. 
Problemstellungen können im Team bearbeitet, dokumentiert 
und präsentiert werden. Hierzu gehören auch empirische Projek-
te. Sie stellen ein berufsqualifizierendes Element dar. 

 Kolloquien (K) sind Lehrveranstaltungen, die ihr Ziel nicht 
nur in der diskursiven Erschließung wissenschaftlicher Frage-
stellungen finden, sondern außerdem auf Mitvollziehen von For-

schungsprozessen und eigene Forschungsaktivität der Studie-
renden abzielen. Sie sollten in dem Teilgebiet belegt werden, in 
dem die Studierenden eine eigene wissenschaftliche Arbeit im 
Hinblick auf die Abschlussprüfung beabsichtigen. 

 Integrierte Veranstaltung (IntV): In einer integrierten Veran-
staltung werden Lehr- und Lernformen Vorlesung und Übung zu 
einer kombinierten Form verbunden. Vorlesungs- und Übungs-
anteile können dabei in Hinblick auf die spezifischen didakti-
schen Anforderungen und zu vermittelnden Kompetenzen unter-
schiedlich gewichtet und zeitlich gestaltet werden. 

 Laborübung (LÜ): Laborübungen dienen zur Durchführung 
praktischer und systematischer Arbeiten im biologischen, che-
mischen und physikalischen Labor. Dabei werden fachspezifi-
sche Experimente unter Berücksichtigung der Qualitätssiche-
rung selbstständig durchgeführt, protokolliert und ausgewertet. 

 Freilandübungen (FlÜ): In Freilandübungen führen die Stu-
dierenden fachpraktische Tätigkeiten zur Vertiefung ihres fach-
lichen Wissens und Könnens durch. Gewonnene Erkenntnisse 
sind zu dokumentieren und auszuwerten.  

 Projektseminar (ProS): In einem Projektseminar werden die 
Lehr- und Lernformen Projekt und Seminar zu einer kombinier-
ten Form verbunden. Projekt- und Seminaranteile können dabei 
in Hinblick auf die spezifischen didaktischen Anforderungen 
und zu vermittelnden Kompetenzen unterschiedlich gewichtet 
und zeitlich gestaltet werden. 

(3) Lehr- und Prüfungssprachen sind grundsätzlich Deutsch oder 
Englisch. Bei Bedarf können nach Festlegung der Fakultät/en - 
bzw. für das Leuphana Semester und das Komplementärstudium 
der Senat oder ein von ihm eingesetztes Gremium - auch andere 
Sprachen Lehr- und Prüfungssprache sein. Die Festlegung einer 
anderen Lehr- oder Prüfungssprache erfolgt mit der Bereitstellung 
des Lehr- und Prüfungsangebotes gem. § 9 online über das Hoch-
schulinformationssystem. 

 
§ 6  

Gliederung des Studiums, Fächerkombinationen 
(1) Der Bachelor-Studiengang „Lehren und Lernen“ gliedert sich 
wie folgt in: 
- Das Leuphana Semester mit 20 Credit Points, 
- zwei Unterrichtsfächer (gem. Abs. 3, 4 und 5) mit einem Um-

fang von je 45 Credit Points, 
- den bildungswissenschaftlichen Professionalisierungsbereich 

mit 55 Credit Points (einschließlich Praktika), 
- das Komplementärstudium mit 5 Credit Points und 
- die Bachelor-Arbeit mit 10 Credit Points. 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.  
(2) Die beiden Master-Studiengänge „Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen“ sowie „Lehramt an Realschulen“ gliedern sich wie 
folgt in: 
- zwei Unterrichtsfächer (gem. Abs. 3, 4 und 5) mit einem Um-

fang von je 15 Credit Points (einschließlich der Fachprakti-
ka),  

- den bildungswissenschaftlichen Professionalisierungsbereich 
mit 15 Credit Points, 

- die Master-Arbeit mit 10 Credit Points und eine Abschluss-
prüfung mit 5 Credit Points. 

Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.  
(3) Für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem 
Schwerpunkt Grundschule muss mindestens eines der Unter-
richtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben ei-
nem dieser Unterrichtsfächer kann auch Evangelische Religion, 
Kunst, Musik, Sachunterricht oder Sport gewählt werden. 
(4) Für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem 
Schwerpunkt Hauptschule muss mindestens eines der Unter-
richtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben ei-
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nem dieser Unterrichtsfächer kann auch Biologie, Chemie, Evan-
gelische Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt werden. 
Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können Biologie und Chemie 
gewählt werden. 
(5) Für das Lehramt an Realschulen muss mindestens eines der 
Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben 
einem dieser Unterrichtsfächer kann auch Biologie, Chemie, 
Evangelische Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt 
werden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können Biologie und 
Chemie gewählt werden. 
(6) Die beiden Master-Studiengänge „Lehramt an Grundschulen“ 
sowie „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ gliedern sich wie 
folgt in: 
- zwei Unterrichtsfächer (gem. Abs. 7 und 8) mit einem Um-

fang von je 15 Credit Points, 
- den bildungswissenschaftlichen Professionalisierungsbereich 

mit 20 Credit Points, 
- einer Praxisphase mit dem Umfang von 30 Credit Points 
- einem Projektband mit dem Umfang von 15 Credit Points 
- die Master-Arbeit mit 25 Credit Points 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.  
(7) Für das Lehramt an Grundschulen muss mindestens eines der 
Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben 
einem dieser Unterrichtsfächer kann auch Evangelische Religion, 
Kunst, Musik, Politik, Sachunterricht oder Sport gewählt werden.  
(8) Für das Lehramt an Haupt- und Realschulen muss mindestens 
eines der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik 
sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer kann auch Biologie, 
Chemie, Evangelische Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport 
gewählt werden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 können Bio-
logie und Chemie gewählt werden. 
(9) Die beiden Bachelor-Studiengänge „Wirtschaftspädagogik“ 
und „Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik“ gliedern sich wie 
folgt in: 
- das Leuphana Semester mit 20 Credit Points, 
- den Professionalisierungsbereich mit den Bildungswissen-

schaften und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit 25 
Credit Points (einschließlich Praktika), 

- das Unterrichtsfach (gem. Abs. 11) mit 35 Credit Points, 
- die berufliche Fachrichtung (gem. Abs. 11) mit 80 Credit 

Points, 
- das Komplementärstudium mit 5 Credit Points und 
- die Bachelor-Arbeit mit 15 Credit Points. 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.  
(10) Die beiden Master-Studiengänge „Lehramt an Berufsbilden-
den Schulen - Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften“ und 
„Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Sozialpäda-
gogik“ gliedern sich wie folgt in: 
- den Professionalisierungsbereich mit den Bildungswissen-

schaften und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit 20 
Credit Points, 

- das Unterrichtsfach (gem. Abs. 11) mit 35 Credit Points (ein-
schließlich Praktikum), 

- die berufliche Fachrichtung (gem. Abs. 11) mit 45 Credit 
Points (einschließlich Praktika), 

- die Master-Arbeit mit 15 Credit Points und eine Abschluss-
prüfung mit 5 Credit Points. 

Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen.  
(11) Berufliche Fachrichtungen sind Sozialpädagogik und Wirt-
schaftswissenschaften. Unterrichtsfächer sind Deutsch, Englisch, 
Evangelische Religion, Mathematik, Politik und Sport. 
(12) Zusätzlich zu den unter Abs. 1, 2, 6, 9 und 10 genannten 
Credit Points können weitere Credit Points im Sinne von „weiteren 
Zusatzleistungen“ zur Ergänzung und Vertiefung oder zum Erwerb 

weiterer Kompetenzen erbracht werden. Zusätzliche Credit Points 
können in folgendem Umfang erworben werden: 
- in den Bachelor-Studiengängen maximal 60 Credit Points 
- in den Master-Studiengängen für das Lehramt an Grundschu-

len, das Lehramt an Haupt- und Realschulen, sowie das Lehr-
amt an Berufsbildenden Schulen maximal 20 Credit Points 

- in den Master-Studiengängen für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen bzw. an Realschulen maximal 10 Credit Points. 
Diese Leistungen werden im Zeugnis als „weitere Zusatzleis-
tungen“ ausgewiesen, fließen aber nicht in die Notenberech-
nung gem. § 18 Abs. 7 und 8 ein.  

Der Erwerb weiterer Credit Points in den Fächern Englisch, Musik 
und Sport setzt den Nachweis der besonderen Befähi-
gung/Eignung gem. § 2 (Englisch), § 3 (Musik) und § 4 (Sport) 
der Zugangsordnung für alle Bachelor-Studiengänge mit denen 
die Voraussetzung für ein Lehramt vermittelt werden vom 
14.07.2011 in der aktuell gültigen Fassung voraus. Ein Anspruch 
auf den Erwerb von Zusatzleistungen besteht nicht. 

 
§ 7  

Erweiterungsfach 
(1) Für das Studium eines Erweiterungsfaches gemäß der Zu-
gangs- und Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lüne-
burg zum Master-Zertifikationsstudiengang (Erweiterungsfach 
Lehramt an Berufsbildenden Schulen und Lehramt an Grund-, 
Haupt- oder Realschulen) vom 21. März 2012 können für das ent-
sprechende Lehramt folgende Berufliche Fachrichtungen oder Un-
terrichtsfächer gewählt werden: 

a) Berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik 
b) Berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften 
c) Evangelische Religion 
d) Mathematik 
e) Musik  
f) Sport 
g) Chemie 

(2) Für das Erweiterungsfach (Unterrichtsfach oder berufliche 
Fachrichtung) sind Studien- und Prüfungsleistungen (Module) im 
Umfang der nachfolgend aufgeführten Credit Points nachzuwei-
sen: 
- Unterrichtsfach im Lehramt an Grund- und Hauptschulen bzw. 

an Realschulen mindestens 50 CP 
- Unterrichtsfach im Lehramt an berufsbildenden Schulen min-

destens 60 CP 
- Berufliche Fachrichtung mindestens 100 CP 
Die fachspezifischen Anlagen für die in Abs. 1 genannten berufli-
chen Fachrichtungen und Unterrichtsfächer legen die Module fest, 
die für den Erwerb des Erweiterungsfaches zu belegen sind. 

 
§ 8  

Teilzeitstudium 
(1) Bachelor- und Master-Studium können auf der Grundlage der 
„Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums für den Leuphana 
Bachelor, den Bachelor Lehren und Lernen, den Bachelor Berufli-
che Bildung in der Sozialpädagogik und den Bachelor Wirt-
schaftspädagogik an der Leuphana Universität Lüneburg“ vom 
14. März 2008 in der jeweils gültigen Fassung, sowie der „Ord-
nung zur Regelung des Teilzeitstudiums für die Masterprogram-
me der Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg“ 
vom 02. Juni 2009 in der jeweils gültigen Fassung auch als Teil-
zeitstudium absolviert werden.  
(2) Die Regelstudienzeit eines kompletten Teilzeitstudiums bis 
zum Abschluss des Bachelors beträgt zwölf Semester. Die Regel-
studienzeit eines kompletten Teilzeitstudium bis zum Abschluss 
des Masters beträgt in den beiden Master-Studiengängen „Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen“ sowie „Lehramt an Realschu-
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len“ vier Semester, in den Master-Studiengängen „Lehramt an 
Grundschulen“, „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ „Lehramt 
an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Wirtschaftswissen-
schaften“ und „Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrich-
tung Sozialpädagogik“ acht Semester.  
(3) Gemäß § 19 Abs. 2 NHG können im Teilzeitstudium höchstens 
die Hälfte, d.h. 15 Credit Points, der in der Prüfungsordnung für 
das Vollzeitstudium vorgesehenen Credit Points und für Wieder-
holungsprüfungen zusätzlich maximal 10 Credit Points erworben 
werden. Hiervon ausgenommen sind die Master-Arbeit, sowie die 
Praxisphase. Weitere Ausnahmen regelt auf Antrag der Prü-
fungsausschuss. 
(4) Auf Antrag wird eine Anlage zum Zeugnis erstellt, welches die 
Teilzeitsemester ausweist. 

 
§ 9  

Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots 
(1) Die Fakultätsräte geben auf Vorschlag der Studienkommissio-
nen spätestens vier Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit einen 
Plan heraus, der das von den Fakultätsräten verabschiedete Lehr- 
und Prüfungsangebot des jeweiligen Semesters für jedes Unter-
richtsfach, jede berufliche Fachrichtung und den Professionalisie-
rungsbereich, die im betreffenden Semester angebotenen Module 
und deren verbindlich zugehörigen Prüfungs- und Studienleistun-
gen benennt, sofern in der fachspezifischen Anlage Optionen für 
die Art der Modulprüfung angegeben sind. Die Studiendekanin o-
der der Studiendekan übermittelt diesen Plan unverzüglich an das 
zuständige Prüfungsamt, er wird über das Hochschulinformati-
onssystem bekannt gegeben. 
(2) Der Senat oder ein von ihm eingesetztes Gremium übernimmt 
die Aufgaben nach Abs. 1 für das Leuphana Semester und das 
Komplementärstudium.  
(3) Die von der oder dem Modulverantwortlichen festgelegten Ver-
bindlichkeiten der Leistungserbringung gelten für alle Studien-
gänge, die dieses Modul in ihr Studienprogramm integrieren. Da-
bei gilt, dass nur ein gesamtes Modul in andere Studienprogram-
me übernommen werden kann und nicht einzelne Lehrveranstal-
tungen aus einem Modul. 
(4) Jedes Modul wird mindestens im zweisemestrigen Zyklus an-
geboten. 

 
§ 10  

Prüfungsausschuss 
(1) Gem. § 45 NHG ist der Studiendekan oder die Studiendekanin 
für die Sicherstellung des Lehrangebots, der Studienberatung so-
wie für die Durchführung der Prüfungen verantwortlich.  
(2) Die Studiendekan_innen richten je einen Prüfungsausschuss 
für die durch diese Rahmenprüfungsordnung geregelten Bachelor- 
bzw. Master-Studiengänge ein, welche mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben nach Abs. 1 beauftragt sind und unterbreitet den Fakul-
tätsräten Vorschläge zur Wahl der Mitglieder dieser Prüfungsaus-
schüsse. In geeigneten Fällen können diesen Prüfungsausschüs-
sen auch andere, nicht durch diese Rahmenprüfungsordnung ge-
regelte Studiengänge zugeordnet werden. 
(3) Dem Prüfungsausschuss nach Abs. 2 gehören fünf Mitglieder 
an; drei Mitglieder der Professorengruppe, ein Mitglied der Mitar-
beitergruppe und ein studentisches Mitglied. Der Vorsitz wird von 
einem Mitglied der Professorengruppe wahrgenommen und von 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses gewählt. Für die Mit-
glieder des Ausschusses werden in ausreichendem Umfang Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Die Wiederwahl ist zu-
lässig. Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte des Aus-
schusses. 
(4) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-

gegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
zwei Mitglieder der Professorengruppe, anwesend und der Vorsitz 
gewährleistet ist.  
(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
(6) Der Ausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den 
Vorsitzenden übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 
(7) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Die Mit-
glieder dieses Ausschusses und deren Vertretungen unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. 
(8) Der Prüfungsausschuss legt Prüfungstermine für die Abnahme 
der mündlichen Prüfungen sowie die Aus- und Abgabezeitpunkte 
für die übrigen termingebundenen Prüfungsleistungen fest. Er 
kann die Aufgaben nach Satz 1, insbesondere für Hausarbeiten 
und Seminararbeiten, Praktikums- und Projektarbeiten u. Ä. auf 
die Prüfenden übertragen.  
(9) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses 
können administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den 
Prüfungsverfahren dem Prüfungsamt übertragen werden. 
(10) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rah-
menprüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulas-
sung zu Prüfungen, Versagung der Zulassung, Melde- und Prü-
fungstermine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse, werden 
hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Dabei 
sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

 
§ 11  

Prüfende und Beisitzende 
(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen 
des Moduls Verantwortlichen abgenommen. Der zuständige Prü-
fungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Zur 
Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser 
Universität oder einer anderen Hochschule bestellt, die in dem be-
treffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfa-
ches zur selbstständigen Lehre berechtigt sind.  
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zu 
Prüferinnen und Prüfern bestellt werden, sofern ihnen gem. § 31 
Abs. 1 Satz 2 NHG wissenschaftliche Dienstleistungen in der Lehre 
übertragen worden sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen kön-
nen in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen 
bestellt werden. Zu Prüfenden oder Beisitzenden dürfen nur Per-
sonen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besit-
zen. 
(3) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Abs. 1 Sätze 1 und 3 prü-
fungsbefugt sind, bedarf es keiner besonderen Bestellung nach 
Abs. 1 Satz 2. Sind mehr Prüfungsbefugte vorhanden, als für die 
Abnahme der Prüfung erforderlich, findet Abs. 1 Satz 2 Anwen-
dung. 
(4) Der zuständige Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gege-
ben werden. 

 
§ 12  

Prüfungsleistungen 
(1) Module werden studienbegleitend abgeschlossen. Die Prü-
fungsleistung bezieht sich i. d. R. auf das gesamte Modul. Die Zu-
lassung zu einer studienbegleitenden Modulprüfung setzt die ak-
tive und regelmäßige Teilnahme an den zum Modul gehörenden 
Veranstaltungen voraus. 
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(2) Prüfungsleistungen sind die Bachelor- und Master-Arbeit so-
wie die Leistungen in folgenden Formen:  
1. Klausur (Abs. 3) 
2. mündliche Prüfung (Abs. 4) 
3. Referat (Abs. 5) 
4. Hausarbeit (Abs. 6) 
5. Portfolioprüfung (Abs. 7) 
6. Experimentelle Arbeit (Abs. 8) 
7. Abstract (Abs. 9) 
8. Unterrichtsentwurf (Abs. 10) 
9. Praxisbericht (Abs. 11) 
10. Projektarbeit (Abs. 12) 
11. Laborleistung (Abs. 13) 
12. Präsentation (Abs. 14) 
13. Lerntagebuch (Abs. 15) 
14. Assignments (Abs. 16) 
15. Essay (Abs. 17) 
16. Praktische Leistung (Abs. 18) 
(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer 
Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, 
mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den vorgege-
benen Methoden ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung 
finden kann. Das Antwort-Wahlverfahren (Multiple Choice-
Klausur) ist in geeigneten Fällen zulässig, die Aufgaben werden in 
diesem Fall von jeweils zwei Prüfenden ausgearbeitet. Die Klau-
surdauer ist jeweils in der fachspezifischen Anlage festgelegt. 
(4) In einer mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, 
dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und 
spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob der Prüfling über breites Grundlagenwissen verfügt. Die 
mündliche Prüfung nach Satz 1 findet vor zwei Prüfenden oder vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen 
Beisitzenden als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu 
vier Studierende gleichzeitig statt. Die oder der Beisitzende ist vor 
der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der mündlichen Prüfung 
beträgt als Einzelprüfung in der Regel 30 Minuten. Bei einer 
Gruppenprüfung ist die Dauer pro Prüfling angemessen zu redu-
zieren, wobei die Dauer je Prüfling 15 Minuten nicht unterschrei-
ten soll. Die wesentlichen Themen, der Verlauf der Prüfung sowie 
die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Es ist von allen Prüfenden und Bei-
sitzenden zu unterschreiben. 
(5) Ein Referat umfasst: 
1.  eine eigenständige und vertiefte, ggf. schriftlich dargestell-

te Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeits-
zusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung 
und Auswertung einschlägiger Literatur, 

2.  die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergeb-
nisse im Vortrag sowie in der anschließenden Diskussion; 
Abs. 10 gilt entsprechend.  

(6) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige schriftliche Bearbei-
tung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung.  
(7) Die Portfolioprüfung bezieht sich auf die Darstellung erwor-
benen Wissens in dem jeweiligen Modul, fasst das Stoffgebiet zu-
sammen und reflektiert die Zusammenschau.  
(8) In einer experimentellen Arbeit sollen Versuche und Messun-
gen durchgeführt und hieraus Erkenntnisse gewonnen und aus-
gewertet werden. Eine experimentelle Arbeit umfasst i. d. R.: 
- die Beschreibung des Versuchs/der Messung und seiner/ihrer 

theoretischen Grundlagen inkl. Literaturstudium 
- den praktischen Versuchs-/Messaufbau und seine Beschrei-

bung 

- die praktische Durchführung der Versuche/Messungen, ihre 
Dokumentation und Auswertung 

- die Deutung der Ergebnisse hinsichtlich der zu erarbeitenden 
Erkenntnisse. 

Die experimentelle Arbeit kann (nach Maßgabe der/des Prüfenden) 
durch einen mündlichen Vortrag im Rahmen eines Kolloquiums 
ergänzt werden. 
(9) In einem Abstract sollen die Studierenden nachweisen, dass 
sie innerhalb einer bestimmten Zeit einen ausführlichen Entwurf, 
das Konzept oder die Ergebnisse eines umfangreichen Projekts, 
zum Beispiel einer Hausarbeit oder einer Präsentation, in schriftli-
cher Form übersichtlich und anschaulich zusammenfassen kön-
nen. 
(10) Ein Unterrichtsentwurf umfasst eine schriftliche Ausarbei-
tung unter Berücksichtigung von Fachliteratur zu mindestens ei-
ner Unterrichtsstunde inklusive Sachanalyse, didaktischer und 
methodischer Analyse sowie Verlaufsplan. 
(11) Ein Praxisbericht soll erkennen lassen, dass die Studieren-
den nach didaktisch/methodischer Anleitung Studium und Praxis 
verbinden und die Phänomenologie der Praxis auf einem akademi-
schen Niveau reflektieren können. Der Bericht umfasst insbeson-
dere: 
- eine Beschreibung der Stelle, bei der das Praktikum absol-

viert wurde, 
- eine Beschreibung der während des Praktikums wahrgenom-

menen Aufgaben, 
- eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Praktikum 

relevanten betrieblichen Teilbereichen unter Auswertung ein-
schlägiger Literatur. 

Der Praxisbericht kann durch einen mündlichen Vortrag im Rah-
men eines Kolloquiums ergänzt werden. 
(12) Eine Projektarbeit umfasst i. d. R.: 
- die Beschreibung des Projektauftrags und seine Abgrenzung, 
- die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen für die Bear-

beitung des Projektauftrags, insbesondere die Auswahl der 
geeigneten Methoden unter Einbeziehung und Auswertung 
einschlägiger Literatur, 

- die Dokumentation des Projektablaufs und der Projektergeb-
nisse, 

- die Projektabnahme.  
(13) In einer Laborleistung werden fachspezifische Experimente 
unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung selbstständig 
durchgeführt, protokolliert und ausgewertet. Dabei sind Daten und 
Messwerte richtig zu ermitteln. 
(14) In einer Präsentation sollen die Studierenden nachweisen, 
dass sie ein bestimmtes Themengebiet in einer bestimmten Zeit 
derart erarbeiten können, dass sie es in anschaulicher, übersicht-
licher und ansprechender Weise einem Publikum präsentieren 
bzw. vortragen können. Außerdem sollen sie nachweisen, dass sie 
in Bezug auf ihr Themengebiet in der Lage sind, auf Fragen, Anre-
gungen oder Diskussionspunkte des Publikums sachkundig einzu-
gehen. 
(15) Die Studierenden weisen in ihrem Lerntagebuch nach, dass 
sie in der Lage sind, die Inhalte der Veranstaltung kritisch zu re-
flektieren, mit dem Vorwissen zu verknüpfen und Bezüge zur aktu-
ellen Lebenswelt herzustellen. Die Studierenden können ihre Ge-
danken dazu in knapper Form schriftlich auf einer Lernplattform 
darlegen, dabei auf Beiträge anderer Studierender eingehen und 
die Lernplattform als virtuellen Raum zum kooperativen Lernen 
und Arbeiten nutzen. 
(16) Assignments sind eigenständige Beiträge (Aufgabenlösun-
gen, Kurzvorträge, Classroom Performance) im Rahmen von 
Übungen, Tutorien, Projekt- und Konferenzwochen, Seminaren etc. 
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(17) Ein Essay ist eine begründete, begrenzte schriftliche wissen-
schaftliche Argumentation. Es basiert auf der Veranstaltung und 
vertieft ausgewählte Fragestellungen. 
(18) Praktische Leistung: Eine praktische Leistung wird in pra-
xisorientierten Veranstaltungen erbracht und richtet sich nach 
den Erfordernissen des jeweils thematisierten Praxisbereichs. 
Dabei kann es sich z.B. um das Verfassen von  Zeitungsartikeln, 
die Produktion eines Videofilms, eines Radiobeitrages, die Betei-
ligung an der Realisierung einer visuellen Ausstellung oder einer 
Audioproduktion, die Erstellung eines Internetangebots, die 
Durchführung und Auswertung eines empirischen Forschungsan-
satzes oder die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts etwa 
der Öffentlichkeitsarbeit oder des Veranstaltungsmanagements 
handeln.  
(19) In allen schriftlichen Ausarbeitungen gem. Abs. 2 Nr. 3 ff. 
müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröffentlichungen oder 
anderen Quellen entnommen sind, die notwendige Kennzeichnung 
erhalten. Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Zitat anzugeben. Für die sinngemäße Übernahme aus Veröf-
fentlichungen oder anderen Quellen ist die Angabe der Belegstelle 
erforderlich. In jeder schriftlichen Ausarbeitung ist die Erklärung 
abzugeben, dass 
- die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend ge-

kennzeichnete Teil der Arbeit - selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt wurden, 

- alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus 
anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich 
gemacht wurden. 

(20) Alle schriftlichen Arbeiten gem. Abs. 16 Satz 1 sind in 
schriftlicher und zusätzlich in elektronischer Form abzugeben. Zur 
Überprüfung der Eigenständigkeit der Prüfungsleistung sind Prü-
fende und Verfasserinnen und Verfasser berechtigt, die Arbeit mit 
pseudonymisierten Daten der Verfasserin oder des Verfassers ver-
dachtsunabhängig einem beauftragten Plagiatserkennungs-
anbieter zur Plagiatskontrolle zuzuleiten. Die Daten werden unver-
züglich, spätestens aber nach drei Monaten, vom Plagiatserken-
nungsanbieter gelöscht. 
(21) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zuläs-
sig, sofern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Krite-
rien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

 
§ 13  

Prüfungsleistungen und der Erwerb von Credit Points 
(1) Gegenstand der Prüfung/en eines Moduls sind die Lehr- und 
Lerngegenstände der zum Modul gehörenden Lehrveranstaltun-
gen. Die fachspezifischen Anlagen dieser Ordnung regeln die ein-
zelnen Studien- und Prüfungsanforderungen.  
(2) Die in einem Modul festgelegten Studien- und/oder Prüfungs-
leistungen sind studienbegleitend zu erbringen. Jedes Modul ist 
mit einer Note abzuschließen, bei berufspraktischen Modulen 
(Praktikum) können die fachspezifischen Anlagen davon absehen.  
(3) Die einem Modul zugeordneten Credit Points werden erworben, 
wenn alle Anforderungen des Moduls erfüllt und es bestanden ist; 
§ 18 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 
§ 14  

Nachteilsausgleich 
(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z. B. wegen länger 
andauernder physischer oder psychischer Einschränkung nicht in 
der Lage sind, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form abzulegen, so muss ihnen die Möglichkeit einge-
räumt werden, die Prüfungsleistungen in einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer ande-
ren Form zu erbringen. Dazu muss ein fachärztliches Attest im 

Original vorgelegt werden. Die Entscheidung trifft der zuständige 
Prüfungsausschuss. 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfun-
gen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäu-
men von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten 
für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der Stu-
dierenden die Krankheit und dazu notwendige alleinige Betreuung 
einer oder eines nahen Angehörigen gleich. Nahe Angehörige sind 
Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner.  
(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der 
Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes (MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in 
§§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit 
(BerzGG). Ein entsprechender Antrag ist an den zuständigen Prü-
fungsausschuss zu richten. 
(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen 
den betreffenden Studierenden keine Nachteile erwachsen. Die Er-
füllung der Voraussetzungen nach den Abs. 1 bis 3 sind durch ge-
eignete Unterlagen, wie z.B. fachärztliches Attest, ggf. amtsärztli-
ches Attest, Geburtsurkunden, Bescheinigungen des Einwohner-
meldeamtes etc. nachzuweisen.  

 
§ 15  

Anmeldungs- und Zulassungsverfahren  
zu Prüfungsleistungen, Modulprüfungen,  

zur Bachelor- und Masterarbeit  
sowie zur mündlichen Master-Abschlussprüfung 

(1) Zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Bachelor- und 
Masterstudium kann nur zugelassen werden, wer 
1. als Studierende oder Studierender in dem jeweiligen Studi-

engang an der Leuphana Universität Lüneburg eingeschrie-
ben und nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß innerhalb der angegebenen Fristen für 
Studien- und Prüfungsleistungen gem. Abs. 1 und 2 ange-
meldet hat. 

3. nicht in demselben oder einem verwandten Studiengang an 
einer Hochschule eine Bachelor- oder Master-Prüfung, ein 
Vordiplom oder Diplom, eine Magisterzwischenprüfung oder 
Magisterprüfung oder eine Zwischenprüfung oder Staats-
examen bereits endgültig nicht bestanden hat und 

4. nicht den Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Prü-
fungsfrist in demselben oder einem verwandten Studien-
gang an einer Hochschule verloren hat. 

(2) Die Studierenden melden sich für die Belegung von Modulen 
und dazugehörigen Lehrveranstaltungen verbindlich online an und 
erklären damit die Absicht, die zugeordneten Studien- und/oder 
Prüfungsleistungen fristgerecht zu erbringen. Der Anmeldezeit-
raum hierfür beginnt spätestens eine Woche vor Beginn der Vorle-
sungszeit und endet zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit. 
(3) Wird die Prüfungsleistung in Form einer Klausur erbracht, ist 
eine verbindliche Anmeldung zum 1. oder 2. Prüfungstermin onli-
ne über das Hochschulinformationssystem bis zu 5 Werktage vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin, d. h. zwischen Anmeldeschluss 
und Klausurtag müssen 5 Werktage liegen, möglich. Sofern eine 
erstmalige Anmeldung zum 2. Prüfungstermin erfolgt, kann eine 
Wiederholung der Prüfung erst erfolgen, wenn das Modul gem. § 9 
Abs. 4 erneut angeboten wird. Für alle anderen Prüfungsleistun-
gen gem. § 12  melden sich die Studierenden verbindlich bis vier 
Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit in der Lehrveranstaltung 
beim Prüfenden an. 
(4) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-/Master-Arbeit ist an 
den zuständigen Prüfungsausschuss oder an die von ihm beauf-
tragte Stelle zu richten und zwar in Form eines gesonderten 
schriftlichen Antrags. Auf diesem sind die Erstprüferin oder der 
Erstprüfer und der Themenvorschlag anzugeben. Für die Zulas-
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sung gilt Abs. 1 entsprechend. Die Erteilung eines Themas regelt 
§ 16 Abs. 3. Die Anmeldung zur mündlichen Master-
Abschlussprüfung gem. § 17 erfolgt online über das Hochschulin-
formationssystem. Ausnahmen regelt der zuständige Prüfungs-
ausschuss. Sie werden rechtzeitig in ortsüblicher Weise bekannt 
gegeben. 
(5) Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zur Bachelor-
/Master-Arbeit entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 
Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung werden die Kandidatin-
nen und Kandidaten in der vom zuständigen Prüfungsausschuss 
festgelegten Form informiert. Mit diesem Bescheid erfolgt die 
Festlegung des Themas, die Fristsetzung für die Abgabe sowie die 
Festlegung der Erst- und Zweitprüfenden. 

 
§ 15a  

Termine und Abgabefristen für Prüfungsleistungen 
(1) Die Module werden mit ihren Studien- und Prüfungsleistungen 
mindestens im zweisemestrigen Zyklus angeboten. Jedes Modul 
muss innerhalb des zeitlich konzipierten Rahmens abgeschlossen 
werden können, d. h. die Wiederholung einer Klausur als Prü-
fungsleistung des Moduls muss – bei Wahrnehmung des 1. Klau-
surtermins – im selben Semester und die Wiederholung von Haus-
arbeiten oder anderen schriftlichen Arbeiten bzw. Prüfungsleis-
tungen gem. § 12 spätestens im folgenden Semester angeboten 
werden, soweit nicht zwingende Gründe dagegen sprechen. 
(2) Der Abgabe- und Wiederholungstermin bei Studien- und Prü-
fungsleistungen in Form von Hausarbeiten und Ausarbeitungen 
zum Referat bzw. allen anderen  Formen gem. § 12 wird mit der 
Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebotes gem. § 9 be-
kannt gegeben. Er darf aufgrund von Krankheit o. ä. triftigen 
Gründen längstens bis zum Ende des Folgesemesters verlängert 
werden. Sollte auch dieser Termin bei Vorlage triftiger Gründe 
nicht eingehalten werden können, gilt die Studien- und/oder Prü-
fungsleistung als nicht unternommen und muss i. d. R. zum 
nächsten Termin erneut angetreten werden. Die Anmeldung erfolgt 
in Eigenverantwortung des/r Studierenden gem. § 15. 

 
§ 16  

Bachelor-/Master-Arbeit 
(1) Die Bachelor-/Master-Arbeit soll zeigen, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestel-
lung mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Arbeit 
kann in den fachspezifischen Anlagen des jeweiligen Studienpro-
gramms durch ein Kolloquium ergänzt werden. Thema und Aufga-
benstellung der Bachelor-/Master-Arbeit müssen dem Prüfungs-
zweck (§ 2) und dem in den fachspezifischen Anlagen des jeweili-
gen Studienprogramms vorgegebenen Bearbeitungsumfang ent-
sprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen 
mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
(2) Die Bachelor-/Master-Arbeit kann in Form einer Gruppenarbeit 
angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Bei-
trag des einzelnen Prüflings muss auf Grund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich 
abgrenzbar und für sich bewertbar sein sowie den Anforderungen 
nach Abs. 1 entsprechen. 
(3) Studierende können unbeschadet der Regelung in § 11 für die 
Begutachtung der Bachelor- und Masterarbeit Prüfende vorschla-
gen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber ent-
sprochen werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere 
eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, entgegenstehen.  
(4) Das Thema der Bachelor-/Master-Arbeit wird unter Berück-
sichtigung des Vorschlags des Prüflings durch den Erstprüfer 
bzw. die Erstprüferin festgelegt und mit der Ausgabe des Themas 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses bestätigt. Auf Antrag sorgt der zuständige Prüfungsaus-

schuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. Die 
Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe 
werden die oder der Erstprüfende, die oder der das Thema festge-
legt hat, und die oder der Zweitprüfende durch die Vorsitzende o-
der den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses be-
stellt. Es kann auch von anderen Prüfenden nach § 11 Abs. 1 
festgelegt werden; in diesem Fall muss die oder der Zweitprüfende 
Mitglied einer der für den Studiengang verantwortlichen Fakultä-
ten sein. Mit Zustimmung des oder der Erstprüfenden kann der 
zuständige Prüfungsausschuss auch eine externe Praxisvertreterin 
oder einen externen Praxisvertreter als Gutachterin oder Gutachter 
bestellen. In diesem Fall muss die oder der Erstprüfende Mitglied 
einer der für den Studiengang verantwortlichen Fakultäten sein. 
Während der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der oder 
dem Erstprüfenden betreut. 
(5) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der Ba-
chelor-/Master-Arbeit sind so zu begrenzen, dass sie innerhalb 
des in den fachspezifischen Anlagen angegebenen Workloads er-
stellt werden kann.  
(6) Das Thema der Bachelor-/Master-Arbeit kann nur einmal und 
nur innerhalb der ersten drei Wochen der Bearbeitungszeit zu-
rückgegeben werden. Bei einer Wiederholung der Bachelor-
/Master-Arbeit besteht keine Möglichkeit, das Thema zurückzuge-
ben. 
(7) Die Bachelor-/Master-Arbeit ist in zweifacher gedruckter und 
in elektronischer Form abzugeben.  
(8) In der Bachelor-/Master-Arbeit müssen alle Stellen, die wort-
wörtlich aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen 
sind, die notwendige Kennzeichnung erhalten. Die Belegstelle ist 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zitat anzugeben. Für 
die sinngemäße Übernahme aus Veröffentlichungen oder anderen 
Quellen ist die Angabe der Belegstelle erforderlich. In der Ba-
chelor-/Master-Arbeit ist die Erklärung abzugeben, dass 
- die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend ge-

kennzeichnete Teil der Arbeit - selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt wurden,  

- alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus 
anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich 
gemacht wurden und 

- die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prü-
fungsbehörde vorgelegen hat.  

(9) Die Bachelor-/Master-Arbeit wird von zwei Prüfenden bewertet. 
Die Prüfenden fertigen je ein schriftliches Gutachten über die Ar-
beit an. Im Falle einer Divergenz von mindestens zwei Noten zwi-
schen den Bewertungen der beiden Prüfenden muss vor Bekannt-
gabe der Note eine weitere sachkundige Gutachterin oder ein wei-
terer sachkundiger Gutachter vom zuständigen Prüfungsaus-
schuss benannt werden. Die Note wird dann aus dem arithmeti-
schen Mittel aller Einzelbewertungen gebildet. 
(10) Eine nicht bestandene Bachelor-/Master-Arbeit kann nur 
einmal wiederholt werden. Fehlversuche in demselben Studien-
gang werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet. 
Inwieweit Fehlversuche aus verwandten Studiengängen angerech-
net werden, stellt der Prüfungsausschuss fest.  

 
§ 17  

Mündliche Master-Abschlussprüfung 
(1) Die Studierenden haben im letzten Master-Studiensemester 
eine mündliche Prüfung abzulegen. Gegenstand der mündlichen 
Prüfung sind die Unterrichtsfächer und der bildungswissenschaft-
liche Professionalisierungsbereich sowie für das Lehramt an Be-
rufsbildenden Schulen die berufliche Fachrichtung. Näheres re-
geln die fachspezifischen Anlagen. 
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(2) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass 
er die erforderlichen Kompetenzen erworben hat, sie systematisch 
in Bezug zur Schulpraxis setzen und in einen kritisch-diskursiven 
Dialog treten kann. Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und 
methodische Kompetenzen sollen unter Einbeziehung bildungs-
wissenschaftlicher Aspekte fächerübergreifend geprüft werden.  
(3) Die Prüfung ist als Einzelprüfung durchzuführen; sie dauert 
etwa 60 Minuten. Sie wird von zwei Prüfenden gemeinsam abge-
nommen und gem. § 18 benotet. Bei der Prüfung können Vertrete-
rinnen und Vertreter der Schulbehörde oder von ihr beauftragte 
Personen anwesend sein sowie Vertreterinnen und Vertreter der 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, wenn ei-
nes der Unterrichtsfächer des Prüflings Evangelische Religion ist; 
sie dürfen jedoch keine Prüfungsfragen stellen und nicht an der 
anschließenden Beratung teilnehmen.  
(4) Studierende können unbeschadet der Regelung in § 11 für die 
mündliche Masterprüfung Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen werden, 
soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutba-
re Belastung der Prüfenden, entgegenstehen. 
(5) Die mündliche Master-Abschlussprüfung kann einmal wieder-
holt werden. 

 
§ 18  

Bewertung von Prüfungsleistungen,  
Bildung und Gewichtung von Noten 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließ-
lich die Noten der 2. Spalte folgender Tabelle zu verwenden: 

Grade Einzel-
note 

Endnote/ Notenbezeichnung lt. MPO HRK/KMK 

Endnote Deutsch Englisch 

A 1,0 
1,3 

1,0 - 1,5 Sehr gut 
 

Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

1,6 - 2,5 Gut 
 

Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

2,6 - 3,5 Befriedigend 
 

Satisfactory 

D 
 
E 

3,7  
 
4,0 

3,6 - 3,9 
 
4,0 

 
Ausreichend  
 

 
Sufficient 

FX/F 5,0  schlechter 
als 4,0 

Nicht  
ausreichend 
 

Fail 
 

(2) Ein Modul ist bestanden, wenn es mit mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde. Ein bestandenes Modul kann nicht 
wiederholt werden. 
(3) Sind in einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zu erbringen, 
wird die Note für das Modul aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der Prüfungsleistungen gebildet. Das Modul ist bestanden, 
wenn alle Prüfungsleistungen mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet worden sind. Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für jede 
Prüfungsleistung des Moduls. Bei der Bildung der Noten wird nur 
die erste Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt, alle wei-
teren Stellen werden gestrichen. 
(4) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel vier Wochen 
nach der Erbringung der Prüfungsleistung zu bewerten. Die Be-
kanntgabe der Bewertung erfolgt online über das Hochschulinfor-
mationssystem in der Regel spätestens eine Woche nach Eingang 
der Ergebnisse beim zuständigen Prüfungsausschuss. 
(5) Mündliche Prüfungen werden durch zwei Prüfende oder eine_n 
Prüfende_n und eine_n sachkundige_n Beisitzer_in bewertet, Ba-
chelor-/Master-Arbeit durch zwei Prüfende. Die Prüfung ist be-
standen, wenn beide Prüfende die Leistung jeweils mit mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) bewerten. Die Note errechnet sich aus 
dem arithmetischen Mittel der festgesetzten Einzelnoten der Prü-

fenden. Bei der Bildung der Noten wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ge-
strichen. Die oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu 
hören. 
(6) Die Begründung der Bewertungsentscheidung bei Prüfungen 
mit den sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht zugleich 
mit der Bewertung erfolgt und im Prüfungsprotokoll festgehalten 
ist, dem Prüfling mitzuteilen. Prüfungsarbeiten können an durch 
den Prüfenden festgesetzten Terminen bis zu 4 Wochen nach Be-
kanntgabe der Note gem. Abs. 5 bei den Prüfenden eingesehen 
werden. Die Begründung ist Bestandteil der Prüfungsakte. 
(7) Die Bereichsnoten für das Unterrichtsfach/die Unterrichtsfä-
cher, den Professionalisierungsbereich, ggf. die berufliche Fach-
richtung, ggf. die Praxisphase, ggf. das Projektband, die Leupha-
na-Module (Wissenschaft trägt Verantwortung, Wissenschaft 
nutzt Methoden und Wissenschaft macht Geschichte) und das 
Komplementärstudium errechnen sich aus dem durch die Credit 
Points gewichteten arithmetischen Mittel sämtlicher Modulnoten 
des jeweiligen Faches/Bereiches. Bei der Bildung der Note wird 
nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt, alle 
weiteren Stellen werden gestrichen. 
(8) Die Gesamtnote des Bachelor-Studiums errechnet sich aus 
dem durch die Credit Points gewichteten arithmetischen Mittel 
sämtlicher Bereichsnoten (gemäß Abs.7), sowie der Note der Ba-
chelor-Arbeit. Bei der Bildung der Note wird nur die erste Dezimal-
stelle nach dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen wer-
den gestrichen.  
(9) Die Gesamtnote des Master-Studiums errechnet sich aus dem 
durch die Credit Points gewichteten arithmetischen Mittel sämtli-
cher Bereichsnoten (gemäß Abs.7), der Note der Master-Arbeit, 
sowie ggf. der Note der Master-Abschlussprüfung. Bei der Bildung 
der Note wird nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden gestrichen. 
(10) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat an einer Prüfung teil-
genommen, obwohl sie oder er nicht zugelassen war oder obwohl 
ihr oder ihm keine Wiederholungsmöglichkeit nach § 16 Abs. 8, § 
17 Abs. 4 und § 19 Abs. 1, mehr zustand, so wird das Ergebnis 
der Prüfung nicht gewertet. 

 
§ 19  

Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1) Es bestehen für jedes Modul bzw. für jede Teilprüfung zwei 
Wiederholungsmöglichkeiten. 
(2) Vor der zweiten Wiederholung soll der Prüfling eine Fachbera-
tung aufsuchen.  
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist aus-
geschlossen. 

 
§ 20  

Bestehen und Nichtbestehen der Bachelor-/Master-Prüfung 
(1) Die Bachelor-/Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Ba-
chelor-/Master-Arbeit, alle Modulprüfungen sowie die Master- Ab-
schlussprüfung bestanden sind. 
(2) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn  

a. die in den fachspezifischen Anlagen des jeweiligen Studi-
enprogramms festgelegten Auflagen nicht erfüllt sind oder 

b. eine Modul- oder Teilprüfung in einem der fachübergreifen-
den Module des Leuphana-Semesters, im Komplementär-
studium oder im Professionalisierungsbereich in der zwei-
ten Wiederholung nicht bestanden wurde oder 

c. die Bachelor-Arbeit im zweiten Versuch nicht bestanden 
wurde. 

(3) Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 ist eine Bachelorprü-
fung in einem nach § 6 Abs. 3, 4 , 5 und 11 Satz 2 gewählten Un-
terrichtsfach oder einer nach § 6 Abs. 11 Satz 1 gewählten beruf-
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lichen Fachrichtung endgültig  nicht bestanden, wenn eine Modul- 
oder Teilprüfung in der zweiten Wiederholung nicht bestanden 
wurde. In diesem Fall besteht einmalig die Möglichkeit, das Stu-
dium mit einem anderen Unterrichtsfach oder in der anderen 
Fachrichtung fortzusetzen. Die Bachelorprüfung ist endgültig 
nicht bestanden, wenn erneut eine Modul- oder Teilprüfung in der 
zweiten Wiederholung nicht bestanden wurde. 
(4) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
a. die in den fachspezifischen Anlagen des jeweiligen Studi-

enprogramms festgelegten Auflagen nicht erfüllt sind oder 
b. eine Modul- oder Teilprüfung in der zweiten Wiederholung 

nicht bestanden wurden oder 
c. die Master-Arbeit im zweiten Versuch nicht bestanden 

wurde oder 
d. ggf. die mündliche Abschlussprüfung im zweiten Versuch 

nicht bestanden wurde. 
(5) Über das endgültige Nichtbestehen der Bachelor-/Master-
Prüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehen ist. 

 
§ 21  

Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und berufspraktische Tä-
tigkeiten in demselben oder einem verwandten Studiengang an 
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne 
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Die Anerkennung er-
folgt von Amts wegen.  
(2) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und berufspraktische Tä-
tigkeiten in einem anderen Studiengang werden angerechnet, 
wenn sich die auf Grund der an der Leuphana Universität in einem 
Modul vermittelten Kompetenzen, Inhalte, Anrechnungspunkte und 
Prüfungsanforderungen von denjenigen eines Moduls aus einem 
anderen Studiengang, für das die Anrechnung beantragt wird, 
nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrach-
tung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für das Errei-
chen der Ziele des Studiums und den Zweck der Prüfungen nach § 
2 vorzunehmen. Ein Antrag auf Anerkennung mit den entspre-
chenden Kompetenznachweisen ist gem. Abs. 9 an den zuständi-
gen Prüfungsausschuss zu stellen.  
(3) Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die Studierende inner-
halb von Studierendenaustausch- oder Studierendenmobilitäts-
programmen oder an einer Hochschule eines Vertragsstaates des 
Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region erbringen, werden 
anerkannt, wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den an der 
Leuphana Universität Lüneburg zu erbringenden entsprechenden 
Prüfungsleistungen bestehen. Ein Antrag auf Anerkennung mit 
den entsprechenden Kompetenznachweisen ist gem. Abs. 9 an den 
zuständigen Prüfungsausschuss zu stellen.  
(4) Die Beweislast für die Geltendmachung wesentlicher Unter-
schiede bzw. fehlender Gleichwertigkeit liegt bei der Leuphana 
Universität Lüneburg. Für die Feststellung wesentlicher Unter-
schiede von Studienzeiten und Prüfungsleistungen an ausländi-
schen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maßge-
bend. Die Hochschule muss in der Datenbank der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) der Kultusministerkonferenz 
mit dem Status H+ gekennzeichnet sein. Soweit Vereinbarungen 
nicht vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt 
wird, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss, ob wesent-
liche Unterschiede festzustellen sind. Zur Aufklärung der Sach- 
und Rechtslage kann eine Stellungnahme der ZAB der Kultusmi-
nisterkonferenz eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbe-
stimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen 

Hochschulen, insbesondere im Rahmen des European Credit 
Transfer System (ECTS), sind zu beachten.  
(5) Leistungen aus einer abgeschlossenen Ausbildung an einer 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie oder einer staatlichen o-
der staatlich anerkannten Berufsakademie können anerkannt 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft der zuständige Prüfungs-
ausschuss.  
(6) Für Studienzeiten und Prüfungsleistungen in staatlich aner-
kannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  
(7) Bei Anerkennung einer Prüfungsleistung wird jeweils die An-
zahl der erreichten Credit Points festgelegt. Die Noten werden - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen. Noten 
aus einem nicht vergleichbaren linearen Notensystem werden 
nach der bayerischen Formel umgerechnet und in die Berechnung 
der Gesamtnote einbezogen. Bei der Anerkennung von Prüfungs-
leistungen mit anderen nicht vergleichbaren Notensystemen, die 
innerhalb von Studierendenaustausch- oder Studierendenmobili-
tätsprogrammen erworben wurden, werden die Noten nach der 
Umrechnungstabelle der Leuphana Universität Lüneburg gem. An-
lage 12 in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Fassung 
festgesetzt. Bei anderen als den in S. 2-4 genannten Fällen wird 
die Prüfungsleistung unbenotet mit dem Vermerk „bestanden” 
aufgenommen. Bei anzurechnenden Prüfungsleistungen werden 
Fehlversuche mit übernommen. Anerkannte Prüfungsleistungen 
werden im Zeugnis gekennzeichnet.  
(8) Prüfungsleistungen, die älter als zehn Jahre sind, werden nicht 
anerkannt.  
(9) Über die Anrechnung gem. Abs. 2 und 3 entscheidet der zu-
ständige Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studieren-
den. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der Prüfungsausschuss einen 
mit einer Begründung versehenen Bescheid mit Rechtsbehelfsbe-
lehrung. 

 
§ 22  

Öffentlichkeit 
Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, sowie andere Mitglieder der Universität, die ein eigenes 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind, sofern die räumli-
chen Gegebenheiten dies zulassen, als Zuhörerinnen oder Zuhörer 
bei mündlichen Prüfungen und mündlich abzulegenden Teilen von 
Prüfungsleistungen zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüf-
ling. Zuhörerinnen oder Zuhörer nach Satz 1 sind nur mit Zustim-
mung des Prüflings zuzulassen. 

 
§ 23  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,   
Ungültigkeit der Bachelor-/Master-Prüfung 

 (1) Wenn Studierende ohne triftige Gründe nach der rechtsver-
bindlichen Anmeldefrist gem. § 15 Abs. 2 und 3 Studien- und Prü-
fungsleistungen versäumen, zurücktreten oder vor Beendigung der 
Lehrveranstaltung/des Moduls die Teilnahme abbrechen oder die 
erforderlichen Nachweise nach Abs. 2 nicht erbringen, gilt die 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Der für 
den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss 
innerhalb von fünf Werktagen nach dem Prüfungs-/Abgabetermin 
dem zuständigen Prüfungsausschuss schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden.  
(2) Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes, aus 
dem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, innerhalb von fünf Werk-
tagen nach dem Prüfungs-/Abgabetermin beim Prüfungsaus-
schuss erforderlich. Im Zweifelsfall kann die Vorlage eines fach- 
oder amtsärztlichen Zeugnisses gefordert werden 
 (3) Versucht ein/e Kandidat/in, das Ergebnis einer Leistung durch 
Täuschung oder Vortäuschung einer eigenen Leistung oder Benut-
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zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, ist die ent-
sprechende Studien- oder Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-
chend” zu bewerten. Im Wiederholungsfall oder in anderen 
schwerwiegenden Täuschungsfällen kann die Prüfungsleistung 
und das Studium in dem eingeschriebenen Studiengang gem. § 6 
als endgültig nicht bestanden bewertet werden. Die Entscheidung 
nach den Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhö-
rung des Prüflings. Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschus-
ses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der 
Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein vorläufiger Aus-
schluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der 
Prüfung unerlässlich ist. 
(4) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
zuständige Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für dieje-
nigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise für „nicht bestanden” erklären. 
(5) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung 
nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidri-
ger Verwaltungsakte. 
(6) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Er-
örterung der Angelegenheit mit dem zuständigen Prüfungsaus-
schuss zu geben. 
(7) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein 
richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach Abs. 3 und 4 zu 
ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Ur-
kunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung 
für „nicht bestanden” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den 
Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.  

 
§ 24  

Widerspruchsverfahren 
(1) Belastende Verwaltungsakte, die nach dieser und den Best-
immungen des jeweiligen Studienprogramms getroffen werden, 
sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und nach § 41 VwVfG bekannt zu geben. Gegen diese 
Verwaltungsakte kann innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Bescheides Widerspruch beim zuständigen Prüfungsausschuss 
nach §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 
(2) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder 
eines Prüfenden richtet, entscheidet der zuständige Prüfungsaus-
schuss nach Überprüfung nach den Absätzen 3 und 5. 
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und sub-
stantiell Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen 
und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet 
der zuständige Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder 
diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfen-
de die Bewertung antragsgemäß, so hilft der zuständige Prü-
fungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der 
zuständige Prüfungsausschuss die Entscheidung auf Grund der 
Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt 

worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausge-

gangen worden ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet wor-

den sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig 
begründete Lösung als falsch gewertet worden ist, 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat 
leiten lassen.  

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewer-
tung durch mehrere Prüfende richtet. 
(4) Hilft der zuständige Prüfungsausschuss dem Widerspruch 
nicht ab, entscheidet der Fakultätsrat auf Antrag über den Wider-
spruch.  
(5) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen ent-
schieden werden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, be-
scheidet die Leitung der Universität die Widerspruchsführerin oder 
den Widerspruchsführer. Der Widerspruchsbescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
(6) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung 
der Prüfungsnote führen. 

 
§ 25  

Einsicht in die Prüfungsakte 
(1) Bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird den Kandidatinnen und Kandidaten auf schriftlichen Antrag 
Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen, insbesondere Prüfungsproto-
kolle und Prüfungsgutachten gewährt. Werden schriftliche Arbei-
ten an den Prüfling ausgehändigt, ist damit zugleich das Recht 
auf Einsichtnahme erfüllt.  
(2) Der Antrag ist bei der oder dem Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses zu stellen. Diese bestimmen Ort und Zeit 
der Einsichtnahme. 

 
§ 26  

Zeugnis, Bachelor-/Master-Urkunde, Diploma Supplement, 
Transcript of Records, Zertifikate 

(1) Über die bestandene Bachelor- oder Master-Prüfung ist unver-
züglich – möglichst innerhalb von vier Wochen – ein Zeugnis aus-
zustellen. Das Zeugnis enthält neben der Gesamtnote auch die 
Noten und Credit Points der einzelnen Modulprüfungen und die 
Zuordnung zu einzelnen Bereichen gem. § 6. Das Zeugnis wird mit 
dem Datum der Erbringung der letzten Prüfungsleistung ausge-
stellt.  
(2) Das Zeugnis wird in deutscher Sprache abgefasst. Gleichzeitig 
mit dem Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten eine in 
deutscher Sprache abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeug-
nisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelor-
/Master-Grades beurkundet. Urkunde und Zeugnis werden von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Präsi-
dentin/dem Präsidenten der Universität unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Hochschule versehen.  
(3) Zusätzlich erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein 
Diploma Supplement (DS), welches die Kompetenzen und Qualifi-
kationen der Absolventin/des Absolventen beschreibt sowie den 
Studiengang in das Bildungssystem einordnet.  
(4) Beim Verlassen der Universität oder bei einem Wechsel in ei-
nen anderen Studiengang wird auf Antrag eine Bescheinigung 
ausgestellt, welche die erbrachten Modulprüfungen und deren 
Bewertungen enthält. Im Falle des endgültigen Scheiterns in ei-
nem Studiengang wird die Bescheinigung auch ohne Antrag aus-
gestellt. Sie weist auch die noch fehlenden Modulprüfungen aus 
sowie ferner, ob die Bachelor- oder Masterprüfung endgültig nicht 
bestanden ist.  
(5) Sind am Ende eines Semesters alle Ergebnisse dieses Semes-
ters erfasst, erhalten die Studierenden auf Antrag ein „Transcript 
of Records“. Das Transcript of Records (Datenabschrift) ist eine 
Übersicht, über alle bisherigen Leistungen (einschließlich aller 
Fehlversuche). Für jedes Modul werden die einzelnen Credit Points 
mit den dazugehörigen Lehrveranstaltungen und Noten ausgewie-
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sen. Die Auflistung erfolgt entsprechend der Studienstruktur gem. 
§ 6 in Verbindung mit den dazugehörigen fachspezifischen Anla-
gen. Es werden nur vollständig abgeschlossene Module beschei-
nigt. 
 
(6) Bei Nachweis der geforderten CP des jeweiligen Erweiterungs-
faches gem. § 7 Abs. 2 wird ein Zertifikat gem. Anlage 11 ausge-
stellt. 
 

§ 27  
Gender-Diversity-Zertifikat 

(1) Im Verlauf des Bachelor-Studiums können Studierende ein 
Gender-Diversity Zertifikat erwerben. Das Zertifikat weist den Er-
werb von Gender-Diversity Kompetenzen aus, die Gender-Diversity 
Wissen, Analyse- und Methodenfähigkeiten beinhalten. Das Zerti-
fikat umfasst 20 CP.  
(2) Diese 20 CP werden im Rahmen des Komplementärstudiums 
bzw. als „weitere Zusatzleistungen“ gemäß §6 Abs. 12 erbracht. 
Näheres regelt Anlage 8 zur Rahmenprüfungsordnung für den 
Leuphana Bachelor vom 19. März 2008 in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 

§ 28  
Zertifikat – Deutsch als Zweitsprache 

(1) Im Verlauf des Studiums können Studierende ein Zertifikat 
„Deutsch als Zweitsprache‘‘ (DaZ-Zertifikat) erwerben. Das Zerti-
fikat umfasst 10 CP.  
(2) Diese 10 CP werden in Form von „weiteren Zusatzleistungen“ 
gemäß §6 Abs. 12. Näheres regelt die fachspezifische Anlage die-
ser Ordnung. 

 
§ 29  

Übergangsregelung 
(1) Die Neuregelung des § 6 Abs. 1, nach der im „Lehren und Ler-
nen“ (BA) mehr CP im Professionalisierungsbereich zu erwerben 
sind, gilt erst für Studierende, die ihr Studium ab dem 01. Oktober 
2014 beginnen.   
(2) § 4 Abs. 2, § 6 Abs. 4 und 5 gelten für Studierende, die ihr 
Studium vor dem WS 2014/15 aufgenommen haben, bis zum Ende 
des WS 2016/17 weiterhin fort und treten danach außer Kraft. 

 
§ 30 

Inkrafttreten 
(1) Diese Änderung der Rahmenprüfungsordnung tritt nach Ge-
nehmigung durch das Präsidium und Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg zum 1. 
Oktober 2014 in Kraft. 
(2) Die Bestimmungen für die einzelnen Studienprogramme wer-
den von den Fakultäten erlassen und in den fachspezifischen An-
lagen zu dieser Rahmenprüfungsordnung geregelt. 
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Anlagen 
Anlage 1 Fachspezifische Anlangen Lehren und Lernen (B.A.) 

 1.1 Allgemeiner Teil  

 1.2 Biologie 

 1.3 Chemie 

 1.4 Deutsch 

 1.5 Englisch 

 1.6 Evangelische Religion 

 1.7 Kunst 

 1.8 Mathematik 

 1.9 Musik 

 1.10 Politik 

 1.11 Sachunterricht 

 1.11.1 Sachunterricht – Bezugsfach Biologie 

 1.11.2 Sachunterricht – Bezugsfach Chemie 

 1.11.3 Sachunterricht – Bezugsfach Geographie 

 1.11.4 Sachunterricht – Bezugsfach Geschichte 

 1.11.5 Sachunterricht – Bezugsfach Physik 

 1.11.6 Sachunterricht – Bezugsfach Politik 

 1.12 Sport 

 1.13 Physik 

Anlage 2 Fachspezifische Anlagen Wirtschaftspädagogik (B.A.) 

 2.1 Allgemeiner Teil  

 2.2* Deutsch 

 2.3* Englisch 

 2.4* Evangelische Religion 

 2.5* Mathematik 

 2.6* Politik 

 2.7* Sport 

Anlage 3 Fachspezifische Anlagen Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik (B.A.) 

 3.1 Allgemeiner Teil  

Anlage 4  Fachspezifische Anlagen Lehramt an Grund- und Hauptschulen (M.Ed.) 

 4.1 Allgemeiner Teil 

 4.2 Biologie 

 4.3 Chemie 

 4.4 Deutsch 

 4.5 Englisch 

 4.6 Evangelische Religion 

 4.7 Kunst 

 4.8 Mathematik 

 4.9 Musik 

 4.10 Politik 

 4.11 Sachunterricht 

 4.12 Sport 

Anlage 5  Fachspezifische Anlagen Lehramt an Realschulen (M.Ed.) 

 5.1 Allgemeiner Teil 

 5.2 Biologie 

 5.3 Chemie 

 5.4 Deutsch 

 5.5 Englisch 

 5.6 Evangelische Religion 

 5.7 Kunst 

 5.8 Mathematik 

 5.9 Musik 

 5.10 Politik 

 5.11 Sport 

Anlage 6 Fachspezifische Anlagen Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften (M.Ed.) 

 6.1 Allgemeiner Teil  

 6.2** Deutsch 

 6.3** Englisch 

 6.4** Evangelische Religion 

 6.5** Mathematik 

 6.6** Politik 

 6.7** Sport 

Anlage 7 Fachspezifische Anlagen Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Sozialpädagogik (M.Ed.) 

 7.1 Allgemeiner Teil 
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Anlage 8 Fachspezifische Anlagen Lehramt an Grundschulen (M.Ed.) 

8.1 Allgemeiner Teil 

8.4 Deutsch 

8.5 Englisch 

8.6 Evangelische Religion 

8.7 Kunst 

8.8 Mathematik 

8.9 Musik 

8.11 Sachunterricht 

8.12 Sport 

Anlage 9 Fachspezifische Anlagen Lehramt an Haupt- und Realschulen (M.Ed.) 

9.1 Allgemeiner Teil 

9.2 Biologie 

9.3 Chemie 

9.4 Deutsch 

9.5 Englisch 

9.6 Evangelische Religion 

9.7 Kunst 

9.8 Mathematik 

9.9 Musik 

9.10 Politik 

9.12 Sport 

Anlage 10 Fachspezifische Anlage Zertifikate 

10.1 DaZ-Zertifikat 

Anlage 11 Erweiterungsfach-Zertifikat 

Anlage 12 Umrechnungstabelle Anerkennung von Prüfungsleistungen 
 

* gemeinsam mit B. A. Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik 

** gemeinsam mit Lehramt an Berufsbilden Schulen - Fachrichtung Sozialpädagogik 
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Anlage 11 

 

Notenumrechnungstabelle für Austauschprogramme mit Partnerhochschulen im Ausland 
 

  

Leuphana Universität Lüneburg 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 <4,0 

Australien: U Queensland 7 (HD)     6 (D)     5 (Cr)     4 (P) 3-1 (F) 

Belgien: ICHEC Brüssel, U Liège 18> 17 16 15 14 13   12 11 10 <10 

Brasilien: U Sao Paulo, UF do Ceara 10.0-9.8 9.7-9.0 8.9-8.6 8.5-8.1 8.0-7.5 7.4-7.0 6.9-6.5 6.4-6.0 5.9-5.5 5.4-5.0 <5 

Chile: ARCIS 7,0-6,9 6,8-6,5 6,4-6,2 6,1-5,9 5,8-5,5 5,4-5,2 5,1-4,9 4,8-4,6 4,4-4,2 4,1-4,0 3,9-1,0 

China: Shanghai Normal U, Tongji U 100-90     89-80     79-70     69-60 59-0 

China: Hongkong Baptist University A A- B+ B B- C+ C C-   D F 

Ecuador: U Tecnica del Norte 10     9     8     7 <6 

Estland: U Tartu 5   4   3     2   1 0 

Finnland: U Rovaniemi, Lahti UoAS 5   4   3     2   1 0 

Frankreich: alle Partnerhochschulen 18> 17 16 15 14 13   12 11 10 <10 

Irland: U Limerick A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 F 

Island: Bifröst U 10 9,5 9 8,5 8/7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5-0 

Italien: alle Partnerhochschulen 30 29/28 27 26 25/24 23 22 21/20 19 18 <18 

Lettland / Litauen: U Latvia, Vilinius U, EHU 10 9   8 7   6 5   4 <4 

Mexiko: U Autonomous Metropolitana 10 (MB)   9   8 (B)     7   6 (S) 5 

Österreich: BOKU Wien, Alpen-Adria U, PH Linz 1     2     3     4 5 

Peru: PUCP, U San Martin de Porres 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10-0 

Polen: alle Partnerhochschulen 5   4,5   4     3,5   3 2 

Schweden A B   C     D     E F 

Schweiz: Universität Luzern 6   5,5   5     4,5   4 3,5-1 

Schweiz: Zürcher Hochschule der Künste A (6)   B(6-5)       C (5-4)     D (4) F (3/2/1) 

Russland: Bauman TU, U Perm 5       4         3 2 

Slowenien: U Ljubjana 10   9   8     7   6 5 

Spanien: alle Partnerhochschulen 10 9.5 9 8.5 8.0/7.5 7.0 6.5 6 5.5 5.0 <5 

Südafrika: U of Witwatersrand 80%> 79-75% 74-70% 69-67% 66-65% 64-62% 61-60% 59-57% 56-53% 52-50% <50% 

Südkorea: Dongduk U; SKKU 
A+ A  B+ B   C+ C   D+ D F 

A+ A0 A- B+ B0 B- C+ C0 C- D F 

Türkei: Akdeniz University AA BA   BB     CB     CC DD-EE 

Türkei: Marmara U / METU Bachelor      AA BA   BB   CB CC   DC DD FD/FF 

Türkei: Marmara U / METU Master      AA BA   BB   CB CC       DC-FF 

UK: alle Partnerhochschulen 85%> 84-70% 69-67% 66-64% 63-60% 59-57% 56-54% 53-50% 49-44% 43-40% <40% 

Ungarn: U Debrecen, U Sopron, U Szeged 5     4     3     2 1 

USA: EIU + U Idaho A     B     C     D F 

USA: alle anderen Partnerhochschulen A A- B+ B B- C+ C C- D+ D/D- F 

Zypern: U of Nicosia A A- B+ B B- C+ C C- D+ D/D- F 



 
19 

 

 

Leuphana Gazette Nr. 03/14 •  28.03.2014 
 

3. 
Erste Änderung der 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für die konsekutiven Master-Studiengänge 

(M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen bzw. an Realschulen, 

sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden 
Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik und  

Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden 
 
 
Der Senat der Leuphana Universität hat am 19.02.2014 gem. § 41 
Abs. 1 Satz 2 NHG die nachfolgende erste Änderung der Ordnung 
über den Zugang und die Zulassung für die konsekutiven Master-
Studiengänge (M. Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen bzw. an Realschulen, sowie für ein Lehramt an Berufsbil-
denden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik und Wirtschafts-
wissenschaften vermittelt werden, vom 16. März 2011 (Leuphana 
Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) beschlossen. Der Stiftungsrat 
hat diese Änderung gem. § 62 Abs. 4 NHG am 19.03.2014 geneh-
migt.  
 
A B S C H N I T T  I 
 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die konseku-
tiven Master-Studiengänge (M. Ed.) der Leuphana Universität Lü-
neburg, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen bzw. an Realschulen, sowie für ein Lehramt an 
Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik und 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden vom 16. März 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. Änderung der Überschrift: 

In der Überschrift wird der Textteil „für ein Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen bzw. an Realschulen“ ersetzt 
durch „für ein Lehramt an Grundschulen bzw. an Haupt- 
und Realschulen“  
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 1 Satz 1 wird der Textteil „Lehramt an Grund- 

und Hauptschulen (LGH) bzw. an Realschulen (LR)“ 
durch den Textteil „Lehramt and Grundschulen (LG) 
bzw. an Haupt- und Realschulen (LHR)“ ersetzt. 

b) In Abs. 1 Satz 2 wird die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ 
und die Abkürzung „LR“ durch „LHR“ ersetzt. 

 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs 1 Punkt a) wird die Abkürzung „LGH“ durch 
„LG“ und die Abkürzung  „LR“ durch „LHR“ ersetzt. 
Zwischen den Abkürzungen wird das Wort „und“ durch 
die Abkürzung „bzw.“ ersetzt. Zwischen den Studien-
programmbezeichnungen „LBS Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaften“ und „LBS Fachrichtung Sozi-
alpädagogik“ wird das Wort „und“ durch die Abkür-
zung „bzw.“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ 
und die Abkürzung „LR“ durch „LHR“ ersetzt. 

In Abs. 2 Punkt a) wird der Satzteil „den Nachweis der 
erfolgreichen Absolvierung des allgemeinen Schul-
praktikums (ASP) von mindestens 6 Wochen“ ersetzt 
durch „den Nachweis der erfolgreichen Absolvierung 
eines allgemeinen Schulpraktikums (ASP)“. 

a) In Abs. 4 wird die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ und die 
Abkürzung „LR“ durch „LHR“ ersetzt. 
 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 

b) In Abs. 1 Satz 3 wird der Textteil „an Grund- und 
Hauptschulen oder an Realschulen“ ersetzt durch „an 
Grundschulen oder an Haupt- und Realschulen“. 

c) In Abs. 3 wird Satz 3 wie folgt neu eingefügt: „3Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die 
aufgrund ihrer bisherigen Durchschnittsnote als be-
sonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über die 
erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflö-
send bedingt.“ 

d) In Abs 3 wird Satz 4 wie folgt neu eingefügt: „4Der 
Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum 
Vorlesungsbeginn zu erbringen; wird er nicht rechtzei-
tig erbracht und hat die Bewerberin oder der Bewerber 
dies zu vertreten, erlischt die Einschreibung.“ 
 

5. In § 6 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „ist“ durch das Wort 
„sind“ ersetzt. 
 

6. In § 8 wird der folgende Abschnitt ersatzlos gestrichen:  
„2Gleichzeitig treten folgende Ordnungen außer Kraft: 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die 
konsekutiven Masterstudiengänge (M.Ed.) der Leuphana 
Universität Lüneburg, mit denen die Voraussetzungen für ein 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, sowie an Realschu-
len vermittelt werden vom 27. Januar 2009 (Leuphana Ga-
zette Nr. 1/09). 
 Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Master-Studiengang Business and Human Re-
source Education (M. Ed.) an der Universität Lüneburg vom 
30. August 2006 (Uni Intern 13/06). Die Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Master-
Studiengang „Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fach-
richtung Sozialpädagogik (M. Ed.)“ vom 30. August 2006 
(Uni Intern 13/06).“ 
 

7. Die Anlage zu § 1 Abs. 1 „Fächerkombinationen“ wird wie 
folgt geändert: 
a) Der Abschnitt 1. wird wie folgt neu gefasst: 

„1. Lehramt an Grundschulen: Für das Lehramt an 
Grundschulen muss mindestens eines der Unterrichts-
fächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben 
einem dieser Unterrichtsfächer kann auch Evangeli-
sche Religion, Kunst, Musik, Sachunterricht oder Sport 
gewählt werden.“ 

b) Der Abschnitt 2. wird wie folgt neu gefasst: 
„2. Lehramt an Haupt- und Realschulen: Für das Lehr-
amt an Haupt- und Realschulen muss mindestens ei-
nes der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Ma-
thematik sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer 
kann auch Biologie, Chemie, Evangelische Religion, 
Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt werden. Ab-
weichend von den Sätzen 1 und 2 kann die Kombinati-
on Biologie und Chemie gewählt werden.“ 
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c) Der Abschnitt 3. wird ersatzlos gestrichen. 
 
  

A B S C H N I T T  I I 
 

Die Änderungen treten nach Genehmigung durch den Stif-
tungsrat am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
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4. 
Neubekanntmachung der  

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für die konsekutiven Master-Studiengänge 

(M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an 
Grundschulen bzw. an Haupt- und Realschulen, 

sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden 
Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden 

unter Berücksichtigung der ersten Änderung 
vom 19.02.2014 

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachste-
hend den Wortlaut der Ordnung über den Zugang und die Zulas-
sung für die konsekutiven Master-Studiengänge (M. Ed.) der 
Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die Voraussetzungen 
für ein Lehramt an Grund- bzw. an Haupt- und Realschulen, sowie 
für ein Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozial-
pädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden vom 
16. März 2011  (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) in 
der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ers-
ten Änderung vom 19.02.2014 (Leuphana Gazette Nr. 3/14 vom 
28.03.2014) sowie redaktioneller Änderungen, die den Inhalt nicht 
verändern, bekannt.  

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für die 
Master-Studiengänge Lehramt an Grundschulen (LG) bzw. an 
Haupt- und Realschulen (LHR), sowie an berufsbildenden Schulen 
(LBS) der Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissen-
schaften an der Leuphana Universität Lüneburg. Die Fächerkom-
binationen für LG und LHR richten sich nach der Anlage 1. 

(2) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvo-
raussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Stu-
dienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahl-
verfahrens vergeben (§ 4). 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Be-
werber 

a) entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer 
Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten ange-
hört, einen Bachelor-Abschluss oder diesem gleichwertigen 
Abschluss erworben hat, und zwar  

- für LG bzw. LHR in den beiden Fächern oder in fachlich eng 
verwandten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspe-
zifischen Schwerpunkt, für die sich die Bewerberin oder der 
Bewerber bewirbt.  

-  für LBS Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften bzw. LBS 
Fachrichtung Sozialpädagogik in einem zulässigen Unter-
richtsfach, einer einschlägigen beruflichen Fachrichtung, 
sowie des Professionalisierungsbereichs mit den Bildungs-
wissenschaften und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. 

oder 

an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleich-
wertigen Abschluss in einem fachlich eng verwandten Stu-
diengang erworben hat1;  

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 
2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, 
trifft der zuständige Prüfungsausschuss. 

(2) 1Die besondere Eignung setzt einen qualifizierten Bachelor-
Abschluss nach Maßgabe des Absatzes 3 voraus. 2Zusätzlich setzt 
die besondere Eignung für den Master LG und LHR voraus:  
a) den Nachweis der erfolgreichen Absolvierung eines allgemei-

nen Schulpraktikums (ASP) sowie  
b) den Nachweis der Absolvierung eines Sozial- oder Betriebs-

praktikums. 
3Für LBS Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften und LBS Fach-
richtung Sozialpädagogik setzt die besondere Eignung zusätzlich 
den Nachweis der erfolgreichen Absolvierung des allgemeinen 
Schulpraktikums (ASP) voraus. 

(3) 1Der qualifizierte Bachelor-Abschluss setzt voraus, dass das 
vorangegangene Studium mit mindestens der Note 2,5 abge-
schlossen wurde. 2Wenn der Studienabschluss zum Bewerbungs-
zeitpunkt noch nicht vorliegt, ist abweichend von Satz 1 erforder-
lich, dass mindestens 145 Leistungspunkte vorliegen und die aus 
den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 
2,5 beträgt. 3Die so ermittelte Durchschnittsnote wird auch im 
Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig davon, ob 
das Ergebnis der Bachelor-Prüfung hiervon abweicht. 

(4) 1Zugang zu den Masterstudiengängen LG und LHR, sowie LBS 
Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften 
können auch Bewerberinnen und Bewerber erhalten, die die Vo-
raussetzungen nach Abs. 3 nicht erfüllen, aber überdurchschnitt-
lich gute Noten in bis zu drei Modulen mit einem Umfang von ins-
gesamt 15 Credit Points aus den zulässigen Unterrichtsfä-
chern/dem zulässigen Unterrichtsfach, der einschlägigen berufli-
chen Fachrichtung oder des Professionalisierungsbereichs mit den 
Bildungswissenschaften bzw. der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik vorweisen können. 2Für jedes sehr gut abgeschlossene Mo-
dul à 5 Credit Points werden 0,2 Bonuspunkte gutgeschrieben, für 
jedes gut abgeschlossene Modul à 5 Credit Points werden 0,1 Bo-
nuspunkte gutgeschrieben, maximal können also 0,6 Bonuspunkte 
erreicht werden. 3Bei Modulen mit einem höheren Arbeitsaufwand 
(10 und 15 Credit Points) werden die Bonuspunkte entsprechend 
verdoppelt oder verdreifacht und die Anzahl der Module verringert. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hoch-
schulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren Bachelor-
Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müs-
sen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt nach den 
Vorgaben der Ordnung der Universität Lüneburg für die deutsche 
Sprachprüfung (DSH) für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 3 
Studienbeginn, Bewerbungsfrist und Zulassungsantrag 

(1) 1Die Masterstudiengänge beginnen jeweils zum Wintersemes-
ter. 2Der Zulassungsantrag muss bis zum 15. August bei der 

                                                        
1
Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretari-
at der Kultusministerkonferenz festgestellt. 
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Hochschule eingegangen sein. 3Er muss sich auf den Zugang und 
die Zulassung für einen Lehramtsstudiengang (entweder an 
Grundschulen oder an Haupt- und Realschulen oder an berufsbil-
denden Schulen, entweder Fachrichtung Wirtschaftswissenschaf-
ten oder Sozialpädagogik) beziehen. 4Er gilt nur für die Vergabe 
der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Die Leuphana Universität Lüneburg bestimmt die Form des Zu-
lassungsantrages und welche Unterlagen mindestens beizufügen 
sind sowie deren Form. 

(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht 
eingehen, sind vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen. 2Die 
eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 3Die Ein-
schreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund ihrer 
bisherigen Durchschnittsnote als besonders geeignet gelten, ist 
bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-
studiums auflösend bedingt. 4Der Nachweis ist für das jeweilige 
Wintersemester bis zum Vorlesungsbeginn zu erbringen; wird er 
nicht rechtzeitig erbracht und hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber dies zu vertreten, erlischt die Einschreibung. 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvo-
raussetzungen als Studienplätze zur Verfügung stehen2, werden 
die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben.  

(2) Es werden folgende Gruppen gebildet, in denen die Auswahl 
erfolgt: 
a) Lehramt an Grundschulen 
b) Lehramt an Haupt- und Realschulen 
c) Lehramt an berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Sozial-

pädagogik 
d) Lehramt an berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Wirt-

schaftswissenschaften 

(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach 
einer Rangliste. Maßgebend für die Rangfolge auf der jeweiligen 
Liste ist die Abschluss- bzw. Durchschnittsnote des vorangegan-
genen Studiums nach § 2 Abs. 3 und 4. 2Besteht zwischen einzel-
nen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleichheit, so be-
stimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Mittelwert der 
beiden Fachnoten (LG und LHR) bzw. der Note der Fachrichtung 
und des Unterrichtsfaches (LBS); bei dann noch bestehender 
Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulations-
ordnung der Hochschule unberührt. 2Die Einschreibung der Be-
werberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 3 Satz 2 als beson-
ders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche 
Beendigung des Bachelor-Studiums auflösend bedingt. 3Dieser 
Nachweis ist bis zum Datum des Vorlesungsbeginns zu erbringen; 
wird er nicht rechtzeitig erbracht und hat die Bewerberin oder der 
Bewerber dies zu vertreten, erlischt die Einschreibung. 

§ 5 
Auswahlkommissionen 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die zu-
ständige Fakultät für jeden Studiengang eine Auswahlkommissi-
on. 

                                                        
2Maßgebend sind insoweit die Festlegungen für das jeweilige Fach in der 

jährlichen ZulassungszahlenVO des MWK. 

(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte 
Mitglieder an, die der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe 
angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit 
beratender Stimme. 2Wenigstens ein Mitglied muss der Hoch-
schullehrergruppe angehören. 3Die Mitglieder werden durch den 
Fakultätsrat der zuständigen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit 
der nicht studentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des 
studentischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 
5Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) 1Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale 

Richtigkeit 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 
c) Erstellung der Rangliste gemäß § 4 Abs. 3. 
2Die Auswahlkommission kann den Immatrikulations-Service mit 
der Prüfung der Zulassungsanträge gemäß a) beauftragen. 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, 

Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, 
erhalten von der Hochschule einen schriftlichen Zulassungsbe-
scheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die 
Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie 
oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht 
frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirk-
sam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuwei-
sen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden 
können, erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte 
Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin 
oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. 2Der Ab-
lehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 
Abs. 3 S. 1 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare 
Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 

(5) Der Zulassungsausschuss kann den Immatrikulations-Service 
mit der Abwicklung des Verfahrens nach Abs. 1 bis 4 beauftragen. 

§ 7 
Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) 1Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungs-
beschränkten Semester werden in nachstehender Reihenfolge an 
die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 
a)  die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa)  an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben 
sind oder waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungs-
rechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an 
einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind o-
der waren, 

b)  für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ih-
rer Person liegen, eine besondere Härte bedeuten würde, 

c)  die sonstige Gründe geltend machen. 
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2Eine Zulassung setzt die Einstufung in ein entsprechendes Fach-
semester aufgrund nachgewiesener Studienleistungen und Studi-
enzeiten voraus. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entschei-
det über die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung oder ei-
ner zu dieser äquivalenten Prüfung;  bei gleichem Ergebnis die für 
die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen 
letztlich das Los. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am 
Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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ANLAGE 
zu § 1 Abs. 1 
 
Fächerkombinationen 
 
1.  Lehramt an Grundschulen: 

Für das Lehramt an Grundschulen muss mindestens eines 
der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik 
sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer kann auch Evan-
gelische Religion, Kunst, Musik, Sachunterricht oder Sport 
gewählt werden. 

 
2.  Lehramt an Haupt- und Realschulen: 

Für das Lehramt an Haupt- und Realschulen muss mindes-
tens eines der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch oder Ma-
thematik sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer kann 
auch Biologie, Chemie, Evangelische Religion, Kunst, Musik, 
Politik oder Sport gewählt werden. Abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 kann die Kombination Biologie und Chemie ge-
wählt werden. 
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5. 
Fachspezifische Anlage 10.1  

Zertifikat - Deutsch als Zweitsprache  
(DaZ-Zertifikat) für Lehramtsstudierende zur 

Rahmenprüfungsordnung der Leuphana  
Universität Lüneburg für die Bachelor- und 

Master-Studiengänge, mit denen die  
Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 

werden 

Der Fakultätsrat der Fakultät Bildung der Leuphana Universität 
Lüneburg hat gem. § 44 Abs. 1 Satz 2 NHG am 29. Januar 2014 
die folgende fachspezifische Anlage Nr. 10.1 DaZ-Zertifikat 
(Deutsch als Zweitsprache) für Lehramtsstudierende zur Rahmen-
prüfungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für die Ba-
chelor- und Master-Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen 
für ein Lehramt vermittelt werden vom 19. November 2008 
(Leuphana Gazette Nr. 4/09 vom 23. März 2009), zuletzt geändert 
am 19.02.2014 (Leuphana Gazette Nr. 3/14 vom 28.03.2014), be-
schlossen. Das Präsidium hat die fachspezifische Anlage am 20. 
Februar 2014 gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Buchstabe b) NHG ge-
nehmigt. 

Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung der Leuphana Uni-
versität Lüneburg für die Bachelor- und Master-Studiengänge, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 
werden wie folgt ergänzt: 
 
Anlage 10.1 
Zertifikat „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ-Zertifikat) für 
Lehramtsstudierende der Studienprogramme 
- Lehren und Lernen (B. A.) 
- Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik (B. A.) 
- Wirtschaftspädagogik (B. A.) 
- Lehramt an Grundschulen (M. Ed.) 
- Lehramt an Haupt- und Realschulen (M. Ed.) 
- Lehramt an berufsbildenden Schulen – Fachrichtung Sozialpä-
dagogik (M. Ed.) 
- Lehramt an berufsbildenden Schulen – Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaften (M. Ed.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Modul  Inhalt Veranstaltungsformen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Modulanforderungen 
Studien- und Prü-
fungsleistung  

CP Kommentar 
 

Sprachpraxis im inter-
kulturellen Kontext 
(Deu 550) 
 
Language Use in Inter-
cultural Contexts 

In dem Modul geht es zum einen um die Klärung der 
gesellschaftlichen und individuellen Bedeutung von 
Migration, Mehrsprachigkeit und interkultureller 
Kommunikation; zum anderen um die Auseinander-
setzung mit grundlegenden Fragestellungen und Er-
kenntnissen der Zweitspracherwerbsforschung sowie 
der Sprachlehrforschung und Sprachlernforschung. 
 

2 Seminare (je 2 SWS) PL: 
1 Klausur (90 min.)  
oder  
1 Hausarbeit  
 

5 Präsenz/ 
Selbstlernen: 
56/94 

Sprachförderung im 
und für den Fachunter-
richt  
(Deu 560) 
 
Integrated Content and 
Language Learning  

Ausgehend von Erkenntnissen internationaler Ver-
gleichsstudien und linguistischer Arbeiten wird ein 
Verständnis für die Merkmale von Bildungs- und 
Fachsprache  und ihrer grundlegenden Bedeutung für 
eine erfolgreiche Bildungskarriere vermittelt. Darauf 
aufbauend geht es um konkrete  didaktische Ansätze 
und Methoden zur Förderung bildungs- und fach-
sprachlicher Fähigkeiten in heterogenen Klassen in 
allen Fächern. 
 

1 Seminar (2 SWS) PL: 
1 Portfolio 
oder 
1 mündliche Prüfung 

5 Präsenz/ 
Selbstlernen: 
28/122 

 



 
26 

 

 

Leuphana Gazette Nr. 03/14 •  28.03.2014 
 

6. 
Erste Änderung der fachspezifischen Anlage 6.15 Major 
Studium Individuale zur Rahmenprüfungsordnung für 

den Leuphana Bachelor 
 
 
Aufgrund des § 44 Abs. 1 Satz 2 NHG hat der Fakultätsrat der Fakultät 
Nachhaltigkeit der Leuphana Universität Lüneburg am 04. Dezember 2013 
folgende Änderung der Anlage 6.15 Major Studium Individuale vom 08. Au-
gust 2012 (Leuphana Gazette Nr. 09/12) zur Rahmenprüfungsordnung der 
Leuphana Universität Lüneburg für den Leuphana Bachelor vom 19. Sep-
tember 2007 (Leuphana Gazette Nr. 8/07), zuletzt geändert mit der Be-
kanntmachung vom 24. August 2012 (Leuphana Gazette Nr. 09/12) be-
schlossen. Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg hat diese Än-
derung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b) NHG am 18. Dezember 2013 geneh-
migt. 
 
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die fachspezifische Anlage 6.15 Major Studium Individuale zur Rahmenprü-
fungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für den Leuphana Bachelor 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Erläuterungen zu § 3 Abs. 2 RPO „Näheres zum Aufbau und zum Inhalt 
des Majors, zulässige Kombinationen, weitere Wahlleistungen“ werden wie 
folgt geändert: 
 
a) Der Absatz „50 CP sind in mindestens 2 der Schwerpunkte zu erbringen. 
Einer dieser Schwerpunkte muss mit mindestens 25 CP abgeschlossen wer-
den.“ wird ersetzt durch „Weitere 50 CP aus dem Modulangebot des Leupha-
na Bachelors (Major-Fächer) sind in mindestens zwei der im Folgenden ge-
nannten Schwerpunkte zu erbringen. Einer dieser Schwerpunkte muss mit 
mindestens 30 CP abgeschlossen werden.“  
 
b Der Satz „Dies gilt entsprechend für das 15 CP-umfassende Modul im 
sechsten Semester (Modultitel i. d. R.: "Bachelor-Arbeit).“ wird „dies“ ersetzt 
durch „Diese Regelung“.  
 
c) Der Absatz „Bis zu 60 zusätzliche Credit Points können aus dem gesamten 
Fächerkanon des Leuphana Bachelors erworben werden (weitere Wahlleistun-
gen gemäß § 3 Abs. 2, Satz 3 RPO).“ wird ergänzt durch „im Rahmen des 
Studiums“.  
 
d) Der Satz „Ein Anspruch auf den Erwerb von weiteren Zusatz Credit-Points 
besteht nicht.“ wird gestrichen. 
 
2. In der Erläuterung zu § 18 Abs. 1 RPO „Bachelor-Arbeit“ werden 25 CP 
durch 30 CP ersetzt.  Der Satz „Der Bearbeitungszeitraum der Bachelor-Arbeit 
umfasst 12 Credit Points und beträgt 9 Wochen.“ wird ersetzt durch „Die Ba-
chelor-Arbeit umfasst 12 Credit Points und der Bearbeitungszeitraum der Ba-
chelor-Arbeit beträgt 9 Wochen.“ 
 
3. Die Modultabelle „Fachübergreifender Integrationsbereich“ wird wie folgt 
geändert: 
 
a) Beim Modul „Information, Wissen und Erkenntnis“ (Information, Know-
ledge and Knowing) (Ma-SI-1)“ wird in der Spalte Inhalt die Beschreibung 
„Theoretische Einführung in die Inter- und Transdisziplinarität, Überblick 
über inter- und transdisziplinäre Ansätze und Methoden“ ergänzt durch 
„Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion des Studienverlaufsplanes, der 
Gegenstand des Essays ist“.  

In der Spalte Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (gem. § 8 RPO) werden 
die Worte „SL: 1 Präsentation und 1 Essay PL: 1 Klausur (90 min.)“ ersetzt 
durch „SL: 1 Präsentation  
PL: 1 Klausur (90 min.) und 1 Essay“.  
 
b) Beim Modul „Forschungsmethoden (Research Methods) (Ma-SI-2)“ wird in 
der Spalte Inhalt die Beschreibung „Vertiefung ausgewählter Theorien, Kon-
zepte und Methoden inter- und transdisziplinärer Forschung anhand mehrerer 
vorgegebener und eigener Fallbeispiele“ ergänzt durch „Überprüfung, Aktua-
lisierung und Reflektion des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand des Es-
says ist“.  
In der Spalte Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (gem. § 8 RPO) werden 
die Worte „SL: 1 Referat und 1 Essay PL: 1 Klausur (90 min.)“ ersetzt durch 
„SL: 1 Referat PL: 1 Klausur (90 min.) und 1 Essay“.  
 
c) Beim Modul „Erfahrung und Verantwortung (Empirical Knowledge and 
Responsibility) (Ma-SI-3)“ wird in der Spalte Inhalt die Beschreibung „Inter- 
und transdisziplinäre Bearbeitung eines gesellschaftlich relevanten Ober-
themas (z.B. Wasser, Energie, Demographie, Armut), Inter- und transdiszipli-
näres Arbeiten im Rahmen einer Projektarbeit, Transfer erlernter Wissensin-
halte, Erarbeitung von Problemlösungen, Durchführung eines eigenen oder 
gemeinsamen Forschungsvorhabens“ ergänzt durch „Überprüfung, Aktuali-
sierung und Reflektion des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand des Es-
says ist“.  
In der Spalte Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (gem. § 8 RPO) werden 
die Worte „SL: 1 Referat und 1 Essay PL: 1 Projektarbeit“ ersetzt durch „SL: 1 
Referat und 1 Projektarbeit PL: 1 Essay“. 
 
d) Beim Modul „Transdisziplinäres Projekt (Transdisciplinary Project) (Ma-SI-
4)“ wird in der Spalte Inhalt die Beschreibung „Forschungsarbeiten im Ver-
bund mit außeruniversitären Organisationen (z.B. mit regionalen Unterneh-
men, gemeinnützigen Organisationen etc.), Projektmanagement, Wissen-
schaftliches und praxisbezogenes Arbeiten, Theorie-Praxis-Transfer“ ergänzt 
durch „Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion des Studienverlaufspla-
nes, der Gegenstand des Essays ist“.  
In der Spalte Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (gem. § 8 RPO) werden 
die Worte „SL: 1 Referat und 1 Essay PL: 1 Projektarbeit“ ersetzt durch „SL: 1 
Referat und 1 Projektarbeit PL: 1 Essay“. 
 
e) Beim Modul „Handlungskompetenzen und Ideale für die Zivilgesellschaft 
des 21. Jahrhunderts(Action Competence and Ideals in Civil Society) (Ma-SI-
5)“ wird in der Spalte Inhalt die Beschreibung „Reflexion gelernter Inhalte, 
Vorbereitung auf den Übergang vom Bachelorstudium zu nachfolgenden 
Schritten in Studium oder Beruf, Reflexion des erarbeiteten Habitus eigen-
ständigen und selbstverantwortlichen Lernens, Anwendung des Erlernten in 
unterschiedlichen Kontexten (Exkursion, Präsentation, Fach- und Experten-
dialog), Präsentation und Besprechung von Bachelor-Arbeitsthemen“ ergänzt 
durch „Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion des Studienverlaufspla-
nes, der Gegenstand des Essays ist“.  
In der Spalte Art und Anzahl der Prüfungsleistungen (gem. § 8 RPO) werden 
die Worte „SL: 1 Essay PL: 1 Referat“ ersetzt durch „SL: 1 Referat PL: 1 Es-
say“. 
 
4. Nach der Modultabelle wird eine Erläuterung zur PL „Essay“ ergänzt:  
„Bewertungskriterien Essay: Der/die Prüfende überprüft ob, (i) die im Studi-
enverlaufsplan angezeigte Modulwahl hinreichend begründet ist, (ii) inhaltli-
che und formale Qualifikationsziele ausreichend dargestellt sind und den An-
forderungen eines universitären Bachelor-Studiums entsprechen, (iii) der 
Studienverlaufsplan formale und inhaltliche Anschlussmöglichkeiten inkl. 
Konsekutiv-Studiengänge an der Leuphana Universität und/oder anderen 
Hochschulen berücksichtigt.“  
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A B S C H N I T T  II 

 
Die Änderungen treten für die Studierenden, die ihr Studium ab dem WS 
2013/14 begonnen haben, nach Genehmigung durch das Präsidium der 
Leuphana Universität Lüneburg ab dem WS 2014/15 in Kraft.  
Studierende, die ihr Studium vor dem 01. Oktober 2013 aufgenommen haben, 
studieren weiter gemäß fachspezifischer Anlage vom 08. August 2012. 
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7. 
Neubekanntmachung der fachspezifischen  
Anlage 6.15 Major Studium Individuale zur 

Rahmenprüfungsordnung für den Leuphana Bachelor 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom  

04. Dezember 2013 
 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der fachspezifischen Anlage 6.15 Major Studium Individuale vom 
08. August 2012 (Leuphana Gazette Nr. 09/12 vom 24. August 2012) in der 

nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung 
vom 04. Dezember 2013 (Leuphana Gazette Nr. 03/14 vom 28.03.2014) zur 
Rahmenprüfungsordnung der Universität Lüneburg für den Leuphana Ba-
chelor vom 4. Oktober 2007 (Leuphana Gazette Nr. 08/07), zuletzt geändert 
am 24. August 2012 (Leuphana Gazette Nr. 09/12), bekannt. Das Präsidium 
der Leuphana Universität Lüneburg hat diese Änderung gem. § 37 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 b) NHG am 18. Dezember 2013 genehmigt. 
 
Zu § 3 Abs. 2 RPO 
Näheres zum Aufbau und zum Inhalt des Majors, zulässige Kombinationen, 
weitere Wahlleistungen 

 
Modulübersicht Major Studium Individuale (gem. der Studienstruktur des Leuphana Bachelors) 

6. Handlungskompetenzen 
und Ideale für die Zivil-

gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts 

(Ma-SI-5) 
5 CP 

Bachelor-Arbeit inkl. Prüfungsgespräch 
15 CP 

Komplementär Komplementär 

5. Transdisziplinäres Pro-
jekt  

(Ma-SI-4) 
5 CP 

Wahlpflicht 9 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 10 
5 CP 

 
 
 

Minor Minor Komplementär 

4. Erfahrung und Verant-
wortung 

(Ma-SI-3) 
5 CP 

Wahlpflicht 7 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 8 
5 CP 

 
 
 

Minor Minor Komplementär 

3. Forschungsmethoden 
(Ma-SI-2) 

5 CP 

Wahlpflicht 4 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 5 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 6 
5 CP 

 
 
 

Minor Komplementär 
 

2. Information, Wissen 
und Erkenntnis  

(Ma-SI-1) 
5 CP 

Wahlpflicht 1 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 2 
5 CP 

 
 
 

Wahlpflicht 3 
5 CP 

 
 
 

Minor Komplementär 

1. Leuphana Semester Leuphana Semester Leuphana Semester Leuphana Semester 

Leuphana Semester 

 

 Major 

 Minor 

 Leuphana Semester/Komplementärstudium 

 
Der Major Studium Individuale besteht aus folgenden Modulen im Umfang 
von insgesamt 25 CP, die für alle Studierenden dieses Majors verpflichtend 
sind: 

− im 2. Semester das Modul „Information, Wissen und Erkenntnis“ 

− im 3. Semester das Modul „Forschungsmethoden“ 

− im 4. Semester das Modul „Erfahrung und Verantwortung“ 

− im 5. Semester das Modul „Transdisziplinäres Projekt“ 

− im 6. Semester das Modul „Handlungskompetenzen und Ideale für 
die Zivilgesellschaft des 21. Jahrhunderts“. 

Weitere 50 CP aus dem Modulangebot des Leuphana Bachelors (Major-
Fächer) sind in mindestens zwei der im Folgenden genannten Schwerpunkte 
zu erbringen. Einer dieser Schwerpunkte muss mit mindestens 30 CP abge-
schlossen werden.  
 
Schwerpunkte: 
Kulturwissenschaften 
Betriebswirtschaftslehre 
Volkswirtschaftslehre 
Wirtschaftspsychologie 
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Umweltwissenschaften 
Ingenieurwissenschaften (Industrie)  
Wirtschaftsinformatik 
Politikwissenschaft 
Rechtwissenschaften (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht) 
 
Für den jeweils gewählten Schwerpunkt gelten die Modulanforderungen der 
fachspezifischen Anlagen für die Major des Leuphana Colleges, aus denen 
die Module für die Schwerpunkte des Majors Studium Individuale kombiniert 
werden. Diese Regelung gilt entsprechend für das 15 CP-umfassende Modul 
im sechsten Semester (Modultitel i. d. R.: "Bachelor-Arbeit”). 
 
Bis zu 60 zusätzliche Credit Points können im Rahmen des Studiums aus 
dem gesamten Fächerkanon des Leuphana Bachelors erworben werden (wei-
tere Wahlleistungen gemäß § 3 Abs. 2, Satz 3 RPO). Die Wahlmöglichkeiten 
sind dahingehend begrenzt, dass die Anzahl der in einem Schwerpunkt er-
brachten Leistungen in Summe nicht mehr als insgesamt 60 Credit Points 
umfassen darf. Die zusätzlichen Credit Points sind nicht Teil der Bonus-
/Malus-Punkte-Regelung (§ 13 RPO). Die Studierenden müssen bei der An-
meldung verbindlich angeben, dass das entsprechende Modul als weitere 
Wahlleistung angerechnet werden soll, ein nachträgliches Anrechnen für ei-
nen Wahlpflichtbereich im Major Studium Individuale ist nicht möglich.  
 
Zu § 3 Abs. 3 RPO 
Praktische Studienphasen 
Praktische Studienphasen sind im Rahmen des Majors Studium Individuale 
nicht vorgeschrieben.  
 
Zu § 4 RPO 
Festlegung des akademischen Grades 
Bachelor of Arts (B. A.). 
 
Zu § 18 Abs. 1 RPO 
Bachelor-Arbeit 
Die Bachelor-Arbeit wird in einem der gewählten Schwerpunktbereiche, der 
mindestens 30 CP umfasst, geschrieben. Die Bachelor-Arbeit umfasst 12 
Credit Points und der Bearbeitungszeitraum der Bachelor-Arbeit beträgt 9 
Wochen. Das zugehörige Prüfungsgespräch umfasst einen Arbeitsaufwand 
von 3 Credit Points.  
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Modultabelle Fachübergreifender Integrationsbereich 
 

Modul  Inhalt Veranstaltungsformen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Art und Anzahl der 
Prüfungsleistungen 
(gem. § 8 RPO) 

CP Kommentar 
 

Information, Wissen und 
Erkenntnis 
(Information, Knowledge 
and Knowing) 
(Ma-SI-1) 

Theoretische Einführung in die Inter- und 
Transdisziplinarität, Überblick über inter- 
und transdisziplinäre Ansätze und Methoden 
 
Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion 
des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand 
des Essays ist 

1 Vorlesung (2 SWS) 
1 Seminar (2 SWS) 

SL: 1 Präsentation  
PL: 1 Klausur (90 
min.) und 1 Essay 
 

5 Präsenz-/ 
Selbstlernzeit 
56/94 Stun-
den 
 

Forschungsmethoden 
(Research Methods) 
(Ma-SI-2) 

Vertiefung ausgewählter Theorien, Konzepte 
und Methoden inter- und transdisziplinärer 
Forschung anhand mehrerer vorgegebener 
und eigener Fallbeispiele 
 
Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion 
des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand 
des Essays ist 

1 Seminar (2 SWS) 
1 Tutorium (2 SWS) 

SL: 1 Referat  
PL: 1 Klausur (90 
min.) und 1 Essay 
 

5 Präsenz-/ 
Selbstlernzeit 
56/94 Stun-
den 
 

Erfahrung und Verant-
wortung 
(Empirical Knowledge 
and Responsibility) 
(Ma-SI-3) 

Inter- und transdisziplinäre Bearbeitung ei-
nes gesellschaftlich relevanten Oberthemas 
(z.B. Wasser, Energie, Demographie, Armut), 
Inter- und transdisziplinäres Arbeiten im 
Rahmen einer Projektarbeit, Transfer erlern-
ter Wissensinhalte, Erarbeitung von Prob-
lemlösungen, Durchführung eines eigenen 
oder gemeinsamen Forschungsvorhabens 
 
Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion 
des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand 
des Essays ist 

1 Integrierte  
Veranstaltung (2 SWS) 
1 Tutorium (2 SWS) 

SL: 1 Referat  und 1 
Projektarbeit 
PL: 1 Essay 

5 Präsenz-/ 
Selbstlernzeit 
56/94 Stun-
den 
 

Transdisziplinäres Projekt  
(Transdisciplinary Pro-
ject) 
(Ma-SI-4) 

Forschungsarbeiten im Verbund mit außer-
universitären Organisationen (z.B. mit regio-
nalen Unternehmen, gemeinnützigen Organi-
sationen etc.), Projektmanagement, Wissen-
schaftliches und praxisbezogenes Arbeiten, 
Theorie-Praxis-Transfer 
 
Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion 
des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand 
des Essays ist 

1 Projekt (3 SWS) 
1 Seminar  
(1 SWS) 

SL: 1 Referat und 1 
Projektarbeit 
PL: 1 Essay 

5 Präsenz-/ 
Selbstlernzeit 
56/94 Stun-
den 
 
 

Handlungskompetenzen 
und Ideale für die Zivil-
gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts 
(Action Competence and 
Ideals in Civil Society) 
(Ma-SI-5) 

Reflexion gelernter Inhalte, Vorbereitung auf 
den Übergang vom Bachelorstudium zu 
nachfolgenden Schritten in Studium oder Be-
ruf, Reflexion des erarbeiteten Habitus ei-
genständigen und selbstverantwortlichen 
Lernens, Anwendung des Erlernten in unter-
schiedlichen Kontexten (Exkursion, Präsenta-
tion, Fach- und Expertendialog), Präsentati-
on und Besprechung von Bachelor-
Arbeitsthemen 
 
Überprüfung, Aktualisierung und Reflektion 
des Studienverlaufsplanes, der Gegenstand 
des Essays ist 

1 Seminar (4 SWS)  
 
 

SL: 1 Referat 
PL: 1 Essay 
 
 
 
 

 

5 Präsenz-/ 
Selbstlernzeit 
56/94 Stun-
den 
 
 
 

 
Bewertungskriterien Essay: 
Der/die Prüfende überprüft ob, (i) die im Studienverlaufsplan angezeigte Modulwahl hinreichend begründet ist, (ii) inhaltliche und formale Qua-
lifikationsziele ausreichend dargestellt sind und den Anforderungen eines universitären Bachelor-Studiums entsprechen, (iii) der Studienver-
laufsplan formale und inhaltliche Anschlussmöglichkeiten inkl. Konsekutiv-Studiengänge an der Leuphana Universität und/oder anderen Hoch-
schulen berücksichtigt.  
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Übergangsvorschriften: 
Die Änderungen treten für die Studierenden, die ihr Studium ab 
dem WS 2013/14 begonnen haben, nach Genehmigung durch das 
Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg ab dem WS 
2014/15 in Kraft.  
Studierende, die ihr Studium vor dem 01. Oktober 2013 aufge-
nommen haben, studieren weiter gemäß fachspezifischer Anlage 
vom 08. August 2012. 
 
 
 
 
 
 




